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Villingen und Unterkürnach .

Auf den Grund des veröffentlichten Programms hatten

olgende Feierlichkeiten ſtatt :7

Um 5 Uhr Geläute mit allen Glocken im Pfarrmünſter

Um 7 Uhr Zapfenſtreich der Bürgermilitärmuſik . Gegen 9

Uhr wurden die nach den vier Himmelsgegenden auf

höchſten Punkten der Gemarkung Villingens veranſtalteten

Freudenfeuer angezündet , die ſofort hochauflodernd der Ferne

unſere Vorempfindungen für den künftigen Tag verkündeten

Weithin verbreitete , namentlich in ſchönem Farbenglanze ,

das auf der öſtlichen Seite der Stadt angebrachte bengaliſche

Feuer hellen Glanz in einen glänzenden Stern ſich bildend .

Während der Dauer dieſer Freudenzeichen donnerten die B

von den verſchiedenen Anhöhen über die Stadt hin , indeß

auch die große Glocke in ihrem majeſtätiſchen Tone ſich ver

nehmen ließ , und ernſt die hohe Bedeutung des folgenden Feſtes

beurkundete , was insbeſondere auf alle Anweſenden einen ſehr

tiefen Eindruck machte .

II. Am Feſttage ſelbſt

ertönten gleich nach Tagesanbruch 25 Böllerſchüſſe , die das

Alter der Verfaſſung und damit ihren Uebergang zur männ

lichen Kraft bezeugten .

Hierauf Tagreveille der Muſik der bürgerlichen Cavallerie ,

und bald darauf jene des Infanteriecorps
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Auf den Ruf der großen Glocke verſammelte man ſich

Vormittags 9 Uhr in der ehevorigen St . Georger - Stifts

nunmehrigen Schulhauskirche , von wo ſofort der Feſtzug durch

die Joſephsgaſſe in die obere Straße über den Marktplatz

die Riethſtraße , durch die Gaſſe am Kaufhaus und über den

Münſterplatz in die Pfarrkirche ſich bewegte , in folgender

Ordnung :

1) Voraus ein Feſtordner zu Pferd , große Fahne mit

den Hausfarben tragend Dieſem fol

2 ) Die Militärmufik mit klingendem Spiel ,

ſich anſchließend die bürgerliche Infanterie ,

3 ) Die dahier wohnenden und aus dem Amtsbezirke ange

kommenen Veteranen , denen ein Führer voran und in

ihrer Mitte der Träger ihrer Fahne mit den d

farben ging ,

) Die Schüler und Schülerinnen der höheren Volksſchulen

mit ihren Lehrern , ſämmtliche Eichenlaub auf dem

Haupte tragend , von zwei Feſtordnern angeführt , und

die eigene Fahne voran tragend ,

) Das Cavalleriecorps mit ſeiner Muſik ,

6 ) Der Träger der Hauptfahne in Landesfarben

7 ) Der Träger der Verfaſſungsurkunde , dieſe in rothem

Saffian eingebunden und auf einem rothen Sammt⸗

kiſſen ruhend . Zur Linken und Rechten zwei Feſtordner

mit Fahnen , und zwei Mitglieder des Feſteomité ,

8 ) Die übrigen Mitglieder des Feſteomité nebſt den an

weſenden Wahlmännern ,

9 Alle übrigen Theilnehmer des Feſtzuges , und zwar

zunächſt die großherzogl . Beamten und Honoratioren

hieſiger Stadt ꝛc. , dann

10 ) zwei Feſtordner mit Fahnen und dieſen folgend , die

Bürger mit ihren 9 Zunftfahnen ,

11 ) Zwei Feſtordner und nach dieſen das weitere , theils

hieſige , theils fremde , den Zug begleitende Publikum .

Zum Schluſſe zwei Feſtordner .
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( Der Zug mochte über eintauſend Menſchen in ſich

gefaßt haben . )

Der Verfaſſungsträger war mit einer ſeidenen , die Feſt

ordner mit wollenen Schärpen in den Hausfarben geziert .

Eine bedeutende Anzahl Bewohner aus Kürnach kamen

auf Feſtwagen zur Anwohnung bei den Feierlichkeiten dahier

an. Der erſte , mit grünem Reiſig verzierte und mit zwei

Fahnen geſchmückte Feſtwagen war von der Schuljugend , und

der eigenen türkiſchen Muſik beſetzt . — Alle Angekommenen

reihten ſich , nachdem ſie die Wagen verlaſſen hatten , in der

feſtgeſtellten Ordnung in den Zug

lngekommen in der Pfarrmünſterkirche , wurde die Ver —

faſſungsurkunde in der Mitte des Chorbogens auf einen eigends

hiezu hergerichteten Altar niedergelegt , ſo daß ſie bereits dem

ganzen Publikum ſichtbar war .

Nun wurde der feierliche Gottes dienſt durch ein levitirtes

Hochamt abgehalten ; nach deſſen Beendigung ein Te Deum

ſtattfand , und nach welchem der Feſtzug , in der nämlichen

Ordnung wie er angekommen war , durch die Riethſtraße und

Schulgaſſe wieder in die Schulkirche ſich zurückbegab .
An den Stufen des Hochaltars ſtellten ſich hier im Kreiſe

die Mitglieder des Geſangvereins auf — etwas mehr vor⸗

wärts befand ſich die Bühne für den Feſtredner , wozu der

Abgeordnete unſeres V. Wahlbezirkes , Herr Anwalt Welte

Engen , eigends durch das Feſteomité erwählt worden und

hierher gebeten war , und deſſen Erſcheinen dem Feſte eine

höhere Weihe verlieh .

Im Chor der Kirche waren 1 die Platze für das

Feſtcomité und die Feſtordner beſtimmt . In der Mitte der

ſelben , unmittelbar vor der Tudene des Feſtordners ſtund der

TDiſch, auf dem die Verfaſſungsurkunde niedergelegt wurde .

Der weitere Raum des Chors ward von den Großher

zoglichen Staatsdienern und den Honoratioren beſetzt , das

Langhaus und die Gallerien der Kirche aber den übrigen
Mer HRotMenge herbeiTheilnehmern des Zuges und dem in großer

geſtrömten Publikum überlaſſen .
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Nachdem Alles Platz genommen hatte , wurde von den

Geſangverein ein eigends auf die Verfaſſung gedichtetes

Lied vorgetragen .

Dieſem folgte die ) , an deren

maliges donnerndes Hoch ! if das Andenken des Grof

herzogs Karl , des Stifters der Verfaſſung d allenden

Räume des Tempels erfüllte

Hierauf die Verleſung des Einga der Verfaſſungsur

kunde und der Abſchnitte II . und IV. derſe

Bald darauf trug der Geſangverein das „deut Lied

Kalliwoda vor , während welchem der anweſenden Schül

jugend die Verfaſſungs - Urkunde in 400 Exemplaren verthe

wurde

Hiemit ſchloß die vormittägige Feier dieſes in der badi

ſchen Geſchichte ewig fortlebenden hochwichtigen Feſtt ind

ſicher bleibt der Eindruck , den dieſelbe hervorgebracht , nich

ohne die weſentlichſten Folgen für unſer künftiges Staatsleben

Mittags 1 Uhr war das beſtimmte Feſteſſen im Gaſthaus

zur Sonne ( Poſt ) . Einhundert ſechs d Perſot

hatten ſich eingefunden , worunter namentlich a värtige Wẽ᷑̃

männer , die Veteranen und die § Kürnach ſich

befanden . Eine mit einem Eichenlaubkranz f

des Großherzo Karl zierte den Saal . Se eimhon

Beginne des Eſſens ſah man in jedes einzelnen Blick Heiter

keit und Frohſinn .

Von dem Feſtromité waren vier Trinkſprüche feſtgeſetzt

Ver erſte , Hrn 316 KeinAunpenkvon Hrn 1 dem Andenkter

des Großherzogs Karl , dem Stifter der Verfaſſung ausge

bracht , lautet :

Als es den unerhörten Anſtrengungen der Völker Deutſch

lands nach langem blutigen Kampfe gelungen war , die heilig

Erde des Vaterlandes von dem ſchweren Tritte des fremden
—

Eroberers zu befreien und die wankenden Throue ſeiner

*) In deren Beſitz wir leider nicht gekommen ſind .



er den ten derſelben , die ihr gegebenes Fürſtenwort

rfüllten , ſteht unſer verewigter Großherzog Karll !

Ki bor ſeinem Hinſcheiden in jene 1

h verklärtem Blicke Freudenf

hrnimmt , gab er ihn

n Jolk mReihen

er nf Fre „ dem

daſſ S

die m chtung ,

vorzugsweiſe

rall in 1 Vaterlande werden deßhalb aber

auch heute die Gefühle ! Dankbarkeit gegen den hohen
Koloer Dioſes itt 71 HhberGeber dieſes Gutes laut ; über
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2 t zu ge 1

ieſes e hochherzigen

ort treu erfüllte , und

ſetzte , dauernder alssErz , ein drei

2 TCoaſt brachte Karl Hoffmann , prakt

Arzt , der Verfaſſung , wie folg
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Sprache dem Fürſten ſägt , wie der Puls der Zeit gehe ; was

die Bedürfniſſe des Volkes und des gemeinſamen größern

Vaterlandes erheiſchen .
der

Verfaſſung , deren heilige Urkunde ich beim heu —

tigen Feſte zu tragen die Ehre hatte , und welche ich meinem

Herzen und Geiſte zur ſorgfältigen Aufbewahrung übergeben

habe , dem Evangelium der Volksrechte , dem Pfande

der Einträcht zwiſchen Regierung - und Regier

ten , der Bürgſchaft des Gedeihens von Freiheit

UÜnd Gemeinwohl bringe ich aus dem innerſten Grunde

Nade
ineiner vaterländiſchen Geſinnungen ein , gewiß jedem Bad

r und ſo Gott will ! jedem Deutſchen willkommenes

Lebehoch ! ! !

Den dritten Toaſt brachte Hr. Altbürgermeiſter Vetter ,

in folgenden Worten :

Meine Her

h mit iſt die Ehre zu Theil geworden ein Hoch aus

zubringen . Sr. königl . Hoheit dem Großherzog Leopold

gilt der von mir zu bringende Trinkſpruch . — Meine Herren !

Ich bitte um Ihre Nachſicht und beginne :

Zur Begründung und Beleuchtung meines Trinkſprüches

iſt es unausweichlich nöthig , daß ich demſelben die Schatten

ſtriche voranſchicke , die deſſen von mir beabſichtigte conſtitu

ionelle Weihe erſt faßlich und gründlich hervorzubringen im

ſind

Mit Freimuth zwar werde ich ſprechen , nakte — den

Vaterlandsfreund betrübende Wahrheiten werde ich berühren

doch ohne all und jede Verletzung des Anſtandes und der

Ordnung . Meine Herren ! Fürchten Sie -ſich nicht ! Ohne

Ausnahme werden am Ende Alle ' mit mir einverſtanden ſein ,

Alle werden mir beiſtimmen !

Tief geſunken war in Baden das conſtitutionelle Leben

vom Jahre 1823 —1830 . [ Entweiht war unſer Heiligthum

˖ Faͤhre 1825 .

Kaär ' l r Unvergeßliche hat in Erfüllung ſeines , ſeinem

Volke gegebenen Fürſtenworts dem Lande eine Verfaſſung

20
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geſchaffen , die durch Freiſinnigkeit vor andern ſich hervorthat
Karl gab die Verfaſſung in einer Zeit , die ſie uns erſt recht
werthvoll macht ; er gab ſie s ſeine letzte , dem Wohle ſeinen
treuen Badener geweihte Willensmeinung Karl gab d

Verfaſſung kurz vor iner zufrühen Hinſcheiden in ein
beſſeres Jenſeits als ſein he es 2 ment

Wohl mag Karls Schar 74 der nächſte
zukunft erforſcht , gehabt u er n ilt en , ſein

großes Werk noch zu vollenden ahnend ode
höchſte Gut möchte nach ſeinem Tode ſeinem treuen Volke
ſobald nicht oder verkümmert nur zu Theil werden , darum
Lob , Preis und Dank ihm de Unvergeßlichen . Karl , hat

h am, 22. . 1818 f n . „ Oe etzt, er wird

ortdauern , ſo lang es ei te
Neine Herren ! Unſere Verfaſſung , wie ſie au der Hand

Rern SoCHiliche ,
ihres Schöpfers hervorgegangen , enthielt ſeh

Freiheit des Volkes beabſichtigende Beſtimmungen . Sie hatte
namentlich feſtgeſetzt die theilweiſen Erneuerungen der Kam
mern durch periodiſchen A er Abgeordne ind zwar
ollten die A 5* Eté lle vier

Jahre zur Hälfte die Abgeordi 11 Städ d
alle 2 Jahre zu einem Viertel ſich erneuern . öchſt bed
tungsvoll ſagt die Verfaſſung mit trocknen Worten im 46. 8
„ Alle zwei Jahre muß eine Ständeverſammlun g ſtatt finden !
und in §F. 54. „ Das Auflagegeſetz wird in der Regel allt
zwei Jahre gegeben . “

Nur durch drei Landtagsperioden ſollte unſere Verfaſſung ,
das Palladium der Freiheit des Volk s , unverkümmert bleiben8 N

Denn ſchon am vierten Land age fing man a derſell
zu rutteln , ſie zuü ſchwächen an ; aus zumerzen vor ithr. die

ausgedehntere Theilnahme des Volkes an der Geſetzgebung
durch öfters wiederkehrer de Wahl ſeiner Vertreter , auszu
merzen von ihr die Freiheit des Volkes , die ihm Karl ſe
liebreich gegeben hat !

Dem in keiner Weiſe aus der freien Wahl des Volk

hervorgegangenen [ wohl aber durch freche Wahlbeherrſch 86 —Wal 0



Meine Herren ! glauben Sie einem Augen - und Ohrenzeugen1

zu Stand gebrachtenf Landtage von 1825 unächſt der
5 Ständ gebör El ü DK I 182 31 Oel

gefälligen zweiten Kammer brachte die Regierung einen Ge

ſetzesvorſchlag ein , welcher beſtimmt war , die obberührten ,

dem Lande heilig gewordenen Sätze zu vernichten . Jetzt ſollte

die Wahl der Abgeordneten auf 6 Jahre wirkſam ſein , nach

6 Jahren ſollte die ganze Kammer abtreten , eine neue gewählt

werden ; alle drei Jahre ſollte ein Landtag ſein , alle drei

fahre ein Auflagengeſetz erſcheinen . Mit Recht erhob gegen

ſolch einen Vorſchlag ſich die Oppoſition . Aber vergebens

machte ſie auf die Gefahren aufmerkſam , der man durch ſo

eitige Abänderungen die ganze Verfaſſung ausſetze , dieſe

77
. Kafte 7 0 ˙uno U

Oppoſition war zu ſchwach ſie hatte 57 Gegner !

Dieſe Kammer nun nahm , wie vorauszuſehen war ,

in ihrer Majorität gegen drei Stimmen den Vorſchlag an ,

bas unheilvolle ] Syſtem wurde zum Beſchluſſe erhoben , die

erſte Kammer ſtimmte i und alsbald ward das Geſetz

So wurde die Verfaſſung in ihren Grundpfeilern erſchüt

tert , und durch dieſen Akt preis gegeben weiterer Unterwürfig

keit der Kammern — der Laune eines künftigen —möglicher

weiſe inkonſtitutionellen N

Allgemein im Lande war die Trauer ob des verkümmerten

Gutes Sechs Jahre , meine Herren , dauerte dieſer betrübte

9

Muipetumns !kiniſtertums !

iſtand . Aber die Vorſehung wachte , ſie waltete und beſchloß .

1830 ging ein Stern unter , und über unsAm 30

ſtieg eine Sonne auf , „ die befruchtend ſendete ihre Strahlen

in alle Gauen unſers theuren Vaterlandes . “

Großherzog Leopold trat die Regierung an !

Nicht weit entfernt war der Landtag für das Jahr 1831 .

Dies gab Sr . königl . Hoheit dem durchlauchtigſten Großherzog

daͤs erwünſchte Feld , zu zeigen , wie er es wahrhaft gut , wahr —

haft edel meine mit ſeinem Volke . Zu Ende des Jahres 1830

wurden die Vorbereitungen getroffen , die Wahlen der Abgeord

neten im ganzen Lande angeordnet , den Beamten alles Ernſtes

unterfagt , auf dieſelben einzuwirken . Ein regeres Leben hatte
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ſich früher in Baden nicht kund gegeben mit hohem Eifer

wurden die Wahlen betrieben , ohne alle Störung vollendet

[ Die beiden ] Miniſter [v. Berckheim und v. Berſtettl tra

ten vor Einberufung der Stände

Das Vaterland ganz Deutſchland ja

war geſpannt deunn ein us der freien

freien Volkes gewählte Kammer trat aus der

dem geläuterten Sinne der

Der Eröffnungstag erſchien . Die von S heit

dem noch jugendlichen Großh 55 lt

rede berechtigte zu den jönſten Hoffnũi Untet ider !

ſprach Se. königl . Hoheit die bedeutungsvollen Worte :

„ Getreu meinem Fürſtenworté werde ich die Verfaſſung
wahrhaft beachten und beace

Geſtützt auf ſolch fürſtliche Zuſage , ergriff alsbald in einer

der erſten Sitzungen ein ergrautes Glied der 2. Kamme

Gelegenheit , die Wiederherſtellung der Verfaſſun ng in

Antrag zu bringen . Bei vollzaͤhlig verſammelter Kammer

wurde derſelbe von 60 gegen 2 Stimmen angenommen . d

in der erſten Kammer d
dl fte Unterſtützung

* 8 N * UMurt t 5Die großh Regierung erkannte mit allen

cher Uebereinſtimmung den lauten Wunſch der

aus der Hand Karls empfangenes Erbtheil unverſehrt wieder

zu erhalten , ſie ſtimmte bei !

S . K. H. , feſthaltend an dem Grundſatze ſeines glorreicher

Vaters : daß des Fürſten Wohl von dem Wohl ſei

Volkes unzertrennlicheſei , gewann die Erkenntniß , daß die

geſchehenen Abänderungen unpaſſend , ſchädlich und höchſt

beeinträchtigend für das Wirken der Kammern und

Tagen ſchon erſchien
—

des Volkes ſeien . Nach einigen

1 Orts ſanctionirte Geſetzdas höchſten

Alles Volk jubelte , neue Kraft , neuer Schwung

war eingetreten in unſer Staatsleben . Alle Stammes - Ver

wandten deutſcher Brüder freuten ſich mit uns . Verſchwunden

waren die unglücksſchweren Auswüchſe geheilt die tiefen



unſerm 1Wunden ,

gen hatte .

Meine Herren Dies 2 8 verdanken wir der Weishei

und Gerechtigkeit durchlauchtigſten Großherzogs , ſeiner

ſeinem treuen Volke Darum , meine Herrer

zwie zuvor dem Schöpfer der Verfaſſung , ſo jetzt dem

Wiederherſteller derſelben „ Lob und Dank !

1 rsn ! uſer KKfoncdettattev IoWSEIKon 7 *
Meine Herren ! . Unſer durchle gſter Großherzog Leo

pold , der Wiederherſteller der V ſung lebe hoch ! ! !

7* 4 1 *4＋ 9 τ *
Der vierte Toaſt , ausgebracht von Herrn Rathſchreiber

) erlacher

ine Herren Von dem zur Anordnung der heutigen

Feſtlichkeit erwählten Comits bin ich mit einem Trinkſpruche

auf die hohe zweite landſtändiſche Kammer vom Jahre 1831

4 Nios 8 „ * 4 1
eauftragt . Dieſer ehrenvol rag bietet mir in ſeiner

Erfül Ung ein erfre ches

7 * A 92 10 189221
zweiten Kammer don 1831 gingen

drei wichtig ja ſehr wichtige Momente voran :

1) die Kammer von 1828 ,

3 ) die Thronbeſteigung Sr . königl . Hoheit des jetzt regie

renden Großherzogs Leopold

Dieſe drei Ereigniſſe waren ganz ignet , der zweiten

Kammer von 1831 einen glanzvollen ungskreis zu ver

heißen , und namentlich war vorauszuſehen , daß jetzt eine

freie aus dem unverkümmerten Volkswillen her

vorgegangene Abgeordnetenkammer auftreten werde , um mit

den Räthen des Fürſten zu berathen über des Landes und

Weh . Zwei Miniſter legten noch vor Einberufung der Ständ

ihre Stellen nieder . Meine Herren ! dies haben Sie ſchon von
fimaf

dem Sprecher vor mir gehört . Doch ich ſage es noch ein

denn dieſer Moment war viel verheißend für Badens

Zukunft , zunächſt aber für den Zuſammentritt und das Wirken

der Kammern von 1831

— — —



Ein an die Beamten des Landes ergangenesenes Schreiben
der großherzogl . Regierung hatte ihnen all g auf
die Wahlen unterſagt

Weil am Landtage 1
ing abgec

worden war , ſo mu
lin allen Bez

ken ſtattfinden e R
daß

˖ 6 Tühmwurd U

1898
1 runter

) Ehrenm ic

ng der Verfaſſung ſo u

klar , was der freie geſund
wille verme K

6 ˖

Eröffnungsrede Sr . Königl . Hoheit

old war eine ver
auensvolle ; die

waren m Wunſche dNalk2

dte Kamm

das Beide in ein K El beruht t

Gehorſam der A geord ten ſondern f der derſeitig
Ueberzeugung , daß man f

habe , die auch das Vertrauen des Volkes8 zu verdienen , ſick
alles 5 beſtreben werden

Der Landtag lieferte , wieman on ihm erwartet hat , f
bedeutende Ergebniſſe , daß er n ganz Deutſchland , ja man
darf wohl ſagen von Euro in f m Wirken m
Bewunderung verſolgt wurde , denn er war ein wabr
europäiſches Ereigniß . Seine Reſultate befric igten gei
ſtige und materielle Intereſſen . Dreizehn der allerwich
tigſten Geſetze kamen zu Stande , darunter das Geſetz über4 U

Vöhrenbach zer, Grimm



Gemeindebürger und Erwerbung des Bürger

rechts , die Gemeindeordnung , wie kein deutſcher Staat ſi

uſzuwe

wurden vorgetragen ſehr wichtige Motionen , unt

bedeutungsvollſten jene über die Ablöſung des
id Vervollſtändigung des Geſetzes über Miniſter

keit . Sechszehnhundert Petitionen erhielten

ihre Erledigung , während im Jahr 1828 das Volk zu ver⸗

ſtummen ſchien .

Das Allerwichtigſte aber , meine Herren ! war , daß

der Landtag auf den Autrag eines ehrenwerthen Mitgliedes
ten Kammer ſchyn in den erſten Wochen ſeines Beſtehens

umert verletzte muntergrabene Verfaſſung

durch Wiederherſtellung der 8 d 46 in ihrer urſprüng
lichen Bedeutm er zu erhalten , ſie kräftig beeifert

und ſein treben auck t orden „dao

hiedurch na Alle zwei
frühe e ſtattfindet

daß jetzt o Jahre , ſtatt früher alle drei Jahre , ein
Auflag vo werden muß u. ſ. w. ; daß alſo

iberhaupt die Einwirkung des Volks wieder um ein Drittel

erweitert wurde .
M onvon ! Nor mycha Vi rass 8 KMeine Herren ! Der durchkauchtigſte Großherzog Leopold

Hat f N Uir deat 1 U Sai on d Verfaſſung wieder

er und d darum mit all kechte der Wie

derherſtelle er der Verfaſſung genannt .

Die zweite Kammer von 1831 aber hat die Wiederher

ſtellung der Verfaſſung beantragt ; aus ihr alſo iſt die

Wurzel für den nun wieder krä

entſproſſen .

DDieſe zweite Kammer hatte überhaupt einen allgemeinen

ig gewordenen Stamm

Charakter , von dem der zu früh heimgegangene Karl von

Rotteck ſagt :

is der freien Wahl für 1831 ging eine Reprä

Kammer hervor , wie ſie bis dahin noch

„ nirgends erſchienen , d. h. eine in Grundfätzen ,



„ Richtungen und Begehren ſoseinige Kammer ,

„ Geſchichte des conſtitutionellen Lebens in Deutſchland

„ noch keine aufweiſt

Meine Herren ! Viele dieſer Wackern ſind noch am Leber

manche beſinden ſich jetzt noch in d zweiten Kammer und

kämpfen ſtets ruhmwürdig für e heiligen Rechte des

Volkes

Die zweite Kammer von 1831 , der u gegebene

urſprüngliche Reinheit unſerer Verfaſſung und ſt andere

verdanken möge ihr Geiſt nie verſiegen , ſti ſte

verjüngen für jeden kommenden Landtag , möge er kräftig

noch eindringen und tief in das Volk , und immer mehr und

mehr ſich dort verbreiten und feſtſetzen die zweite Kammer

von 1831 lebe hoch !

Während ſpäter die ganze Geſellſch

und froh ſich unterhielt , trug der Geſangverein folgende Lieder

vor : 1) den Sängerkreis , 2 ) das Vaterland von Nägeli ,

3) die Eintracht

Vorzugsweiſe wurde die Geſellſchaft ergötzt durch di

0¹ t˖ Lieder

da Vater W ſitzen

da iſt gut .

Ein alter Krieger , der hieſige Herr Hauptlehrer Scherle

der die Feldzüge vom Jahre 1813 , 1814 und 1815 mitge

macht hatte , und darum auch mit der Felddienſtauszeichnung

dekorirt iſt , meldete ſich bei dem Feſteomité zu einem weitern

Trinkſpruch , der dem ganzen deutſchen Volke gelten ſollte

und den er ſofort vie folg

Meine Herrenl

Wir erinnern uns heute mit D efühl an zwei edle

Fürſten , den ſeligen Großherzog Karl , der vor einem Vier

ben rief , und an unſernteliahrhundert unſere Verfaſſung ins

erhabenen Großherzog Leope eſchützer unſerer Verfaſſung .

Es wurde von verehrlichen Mitgliedern , die vor mir ſprachen ,

24 2 2

der hohe Werth unſerer Verfaſſung und deren Früchte , die

ſchon getragen , mit Kraft undſie in unſerm Vaterlande



zärme dargelegt . Als ehemaliger Krieger exlaube ich mir ,

jenen feierlichen Augenblick nebſt den weitern merkwürdigen

Umſtänden zu bezeichnen , wo alle landſtändiſche Verfaſſungen

auf Deutſchlands Boden Wurzel faßten . Denken wir uns alle

hock
geſßesten

Männer aller Klaſſen , welche freiwillig die

zlänzendſten Verhältniſſe verließen und den Degen zur Rettung

Deutſchlands ergriffen ; kurz , machen wir Rückerinnerungen

an die Kraft des geſammten deutſchen Volkes , welches 181

Dbis 4815für Deutſchlands Ehre und Freiheit kämpfte . Ohne

wahrſcheinlich kein Deutſchjene Kraftvereinigung würden 1

land mebr haben ; denn der damalige bekannte Eroberer

wußte es in ſeiner Politik dahin zu bringen , daß alle Staaten

Deutſchland h ſeinem eiſernen unbeugſamen Willen regiert
7t0 IJor 1 1 0 Votuto *werden ſollt Wer half da 2 vereinte kern

hafte deutſche Volk war es , welches Deutſchlands Boden von

fremden Kriegsheeren ſäuberte . Dieſe Säuberung mußte noth

wendig vorausgehen , wer r edle Same des konſtitutionellen

Boden wurzeln und gedeihen ſollte

Solches geſchah mit ungeheurer Kraftanſtrengung und mit

unzähligen Opfern vom Volke . Die Fürſten bewunderten die

Kraftanſtrengung des Volkes und deſſen Ausdauer ; ſie ſahen

die Blutſtröme ; und hier auf dem Schlachtfelde , unter dem

Donner vieler tauſend Feuerſchlünde , die ganz Deutſchland

erſchütterten , hier im ſchwarzen Pulverdampfe von Leichen

Hügeln umgeben , gaben die Fürſten dem Volke das heilige

Verſprechen , ihm von jetzt an alle ſeine gebührenden Freiheiten

und Rechte wieder einzuräumen , welches ſie früher bei dem beſten

Lillen nicht konnten und nicht durften . — Dieſes auf dem

Schlachtfeld dem Volke gegebene Verſprechen wurde auf dem

erſten Congreſſe auch als erſtes Grundgeſetz niedergeſchrieben

und bald auch ins Leben gerufen . Von jener Zeit , von jenem

Befreiungskriege haben alle landſtändiſchen Verfaſſungen auf

Deutſchland

ſchönen Vaterlande die Frucht eines konſtitutionellen Lebens ,

s Boden ihren Urſprung . Wir genießen in unſerm

mehr als viele andere Staaten . Aber nicht alle Kämpfer

um dieſes hohe Völkergut hatten das Glück , auch Früchte

2 = = =



von ihrem edlen Kämpfen zu genießen Viele Tauſende fanden
in jenem heiligen Befreiungskriege “ den Heldentod der
Andenken in ganz Deutſchland von Zeit nqi
von alten Kriegern , gefeiert wird . Die

Theiln
des Volkes und aller hohen Behörden derherrlichung
jener Gedächtnißtage beweiſt daß Ule der ichten
Sinn jener Veteranenfeſte mit der heutigen höhen Feier zu

verbinden wiſſen .

Möge unſere Verfaſſung ſofort auf fried m Wege
zwiſchen Fürſt und Volk in Bälde ganz zu ihrer 2
menheit heranreifen dann wird der zweite Ju iläumstag
◻3er 22 . Auguſt nach Verfluß von 25 Jahren , wieder ein
Tag der Freude , ja ein Tag geſteigerter Freude ſeinU

Meine Herren ! Sie werden mit mir gerne in ein fi

diges Hoch einſtimmen , wenn ich f Das ganze itſche
Volk , unter weſſen Form und Name , iſtag chviel
welches zur Begründung des konſtitutionellen Le

bens auf Deutſchlands Boden einwirkte und noch˖
einwirkt , lebe h

zn de D ſtattfand te die

hieſige Militärmuſik und jene von Unterkürnach vor dem Gaſt

hauſe . Die beiden Bürgermilitärcorps ga

welche durch jeweilige Böllerſchi begleitet wurden

Gekrönt wurde die Feſtesfeier durch die rliche Beleuch —

11tung unſers in Mitte der Stadt und im Mittelpunkte der in

gerxader Richtung ſie durchkreuzenden vier Hauptſtraßen ſtel

den Marktbrunnens

In eine etliche 40 Fuß über

wandelte , in gothiſchem Style hergeſtellte , achteckig

ſchimmerte derſelbe mit ſeinen 1200 theils farbigen heils

einfach im Feuer glänzenden Lampen bis an die äußerſten

Enden des Kreuzes . Zwei Basreliefs an der öſtlich und

weſtlichen Seite des Fußes waren angebracht . Sie ſtellten

die wohlgelungenen Bildniſſe des Großherzogs Karl und

des Großherzogs Leopold vor ; auf der nördlichen Seite

ſah man die aufgelegte Verfaſſungsurkunde in Mitten eines



ex ſüdlichen Seite ſtund der Wahlſpruch
eines im fernen Auslande ſich befindenden großherzoglichen
Regterun imten , Abgeordneten der zweiten Kammer und

wackern Vertreter der Volksrechte , lautend wie folgt :
Das Erwachen de 5 Volkes zum Bewußtſein ſeiner

genröthe der wahren Freiheit . “

iche , die noch nicht wußten was Verfaſſung heiße,
1s es

e

ſel, einem conſtitutionellen Staate anzug ehören , ſind
erwacht am 22 1843 ihrem chlumn ter .

2 Tag oldne tragen .
zum Schluſſe gab das Cavaleriecorps , alle vier

ßzen durchziehend , einen Contremarſch mit Beleuch

Vorſtellung , die allgemeinen
Ank. ang fand .

Entel der Wiederkehr eines en Tages ,
9 5Auguft 1808 , in ungetrübter Ruhe des

Vat

4 418864 N 7ch erhielten wir fo n Bericht :
Die Gemeinde Unter⸗Kürnach ſteht faſt in keinem Verkehr—

mit andern Orten und der Außenwelt ; dennoch regt ſich immer
mehr Wißbegiede und Streben nach Beſſerm , wozu bei
Ferdinand Förderer erſ inende , und ziemlich allgemein
geleſene „ Schwarzwälder “ , ſo wie die O berrheiniſche —
nebſt einigen andern Blättern nicht zu verkennenden Vorſchub
kiſten ; hierdurch kam

mit welchem Eifer Vorbereitungen getroffen werden , in allen
Theilen unſeres von den Ufern des Main ' s bis

in jede Hütte die angenehme Kunde ,

die Goſtade 8 die geffeten * Nerfaſſunan die Geſtade odenſee ' s die Jubelfeier der Verfaſſung
am 22 . Auguſt würdig zu feiern .

Von der VB Gegenſtandes durchdrungen —

zugleich aber auch durch örtliche Verhältniſſe von der Unmög⸗
lichkeit überzeugt , eine dem Feſte entſprechende Feier zu berei⸗
ten — unternahmen es mehrere Verfaſſungsfreunde , bloß eine
Vorfeier des wichtigen Tages auf den Abend des 21 luguſt

ulten , am Morgen aber in einem wohlgeordneten Zuge
ſich nach Villingen zu begeben , wohin ſie mit einer Einladung
beehrt waren , um an den dort ſtatthabenden Feſtlichkeiten Theil

22



zu nehmen . Zu dieſem Zwecke wurde hier ſolgende Feierlichk

und zwar nicht, in geſchloſſenen Räumen , ſondern nach alte

deutſcher Sitte unter Gottes heiterm Himmel in fröhlicher

Weiſe ausgeführt , wodurch zugleich eine für die hieſige Ge

meinde nicht unintereſſante geſchie he Bedeutung anſchaulich

gemacht werden

Um 6 Uhr Abends verſan ugend ,

lich geſchmückt , in dem Schulhaufe . Oe daſelbſt ordnete

zug war folgender : Voran die er

Muſik , dann die Verfaſſungsurkunde in 50 Exemplaren , getr

gen von einem Mädchen , welchem von zwei andern

Triumphbogen von Eichenlau und Blumen getragen wurde ,

ſofort ſämmtliche Mädchen und dann ein Knabe mit dem Bild

niſſe des Großherzogs Karl , r welchem ebenf

71 — 4 ˖· 5 —
Triumphbogen , durch zwei Knaben getrag denen dieübrige

männliche Jugend , und endlich viele Perſonen aus allen

Klaſſen des Alters und Geſchlechts folgten

Dieſer Zug bewegte ſich um halb 7 Uhr unter dem Ge

WMiute der Glocken um die Kirch woſelbſt mehrere Muſtikſtück

1 — * 0 Re
a hrt wurden de durdk togge cher Gaſſe und

den Eichacker Weg hinan auf die herr

von wo aus man unſer freundliches Thal Unter - und Ober

Kürnach mit all ' ſeinen Seitenthälern und Zinken , angefüllt

mit vielen Wohnungen und Höfen bis an ſeine Krone , den

Keſſelberg , überſchaut .

Hier war eine 50 Fuß hohe Pyramide errichte um die

ſich vorgedachter Zug , bei 400 Menſchen , verſammelte . Unter

heiterem Himmel wurden die für das Volk wichtigſten Para

graphen der Verfaſſungsurkunde vorgeleſen ; ſodann hielt

geſchätzte Herr W. eine dem hochwichtigen Gegenſtande ent

ſprechende Rede , die mit großer Aufmerkſamkeit vernommen

wurde ; beſonders tiefen Eindruck machte derjenige Theil der

ſelben , wordurch anſchaulich gemacht wurden all ' die traurigen

Folgen des politiſchen und religiöſen Schlummers und die Ver⸗

irrungen , wodurch ein benachbartes , kriegsluſtiges und exober

D Hers“
ungsſüchtiges Volk nicht nur unſere blühende Thäler verwüſtete
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ſondern das ganze herrliche Deutſchland wie eine ägyptiſche

Plage 20 Jahre hindurch verheerte , bis endlich durch des

mächtigſten Eroberers Geiſel die deutſche Nation für ihre

Sorgloſigkeit gezüchtiget am Grabesrande durch Gottes weiſe

Fügung neues Leben aufathmete

In dieſem traurigen Zuſtande , nachdem Ströme von Blut

gefloſſen waren , verhießen die deutſchen Fürſten ihren Völkern

landſtändiſche Verfaſſungen . Jetzt ward der deutſche Boden

bald von dem fremden Unrath gereinigt , und für eine beſſere

Zukunft reif . Dann war Großherzog Karl einer der erſten

Fürſten , welcher noch kurz vor ſeinem Tode das verheißene

Fürſtenwort erfüllte und mit zitternder Hand zu Gries

bach

Landesverfaſſung unterſchrieb , wie ein wohlmeinender Vater ,

22. Auguſt vor einem Vierteljahrhundert unſere

welcher beim Hingange in die unbekannte Welt ſeinen Kin

dern das Beſte wünſcht und ſie ſegnet

zm freudigen Hochgefühle wurde dieſes ſo theuer errungene

wie Alles Neue den Verſuchungen

und Gefahren ausgeſetzt iſt , ſo konnte auch dieſe Verfaſſung

unter mancherlei Verkümmerungen über ein Jahrzehnt nicht

die in ihr keimenden , ſegensreichen Früchte tragen

Erſt beim Regierungsantritt des guten Großherzogs Leo

pold , welcher der Verfaſſung die urſprüngliche Geſtalt wieder

verlieh , gingen aus den freien Wahlen des Volkes viele

conſtitutionell geſinnte und hochbegabte Volksmänner hervor .

Ungeniert konnten ſie des Volkes Wohl in den Kammern von

1831 berathen , und viele Früchte ſproßten auf , wo ſonſt auf

des Landmanns ſchweißtriefendem Boden viele drückende Laſten

waren , die jetzt beinahe alle abgeſchafft ſind . Mehr Rechts

gleichheit wurde in die Geſetzgebung gebracht . Der Arme , ſowie

der Reiche haben ſich deſſen Schutz zu erfreuen ; jeder kann bei

der Regierung an der Berathung der Gegenſtände ſeines Uebels

oder Wohls durch die von ihm ausgegangenen Deputirten

Antheil nehmen . Jeder hat durch die Verfaſſung gleiche

Rechte . Darum laßt uns der Verfaſſung uns erfreuen , und

und Wonne feiern ;deren 25jährigen Erinnerungstag mit Luf

4 2.
*





Wanderer auf dieſem öden , aber hiſtoriſch gewordenen Punkt

der Erde mit Staunen verweilt ; indem ihm eiene Fernſicht
*

en iſt elten findet . Die ganze würtem⸗

berger Alp, die Berge Tyrols , ſo wie die freie Schweiz mit

en rieſenhaften Gebirgsmaſſen , liegen dem verwunderten

Beſchauer klar vor Augen . Wendet man ſich nach Weſten ,

ſo bietet das herrliche Kinzingerthal eine lachende Ausſicht ,

weithin , bis über den Rhein zu den Franzoſen , welche hieſelbſt

n den 1790er Jahren einen Telegraphen errichtet hatten ,

während ſie kein Haus , keine Familie , ja ſogar keinen Menſchen

unſerer Gemeinde verſchonten , mit allen Drangſalen zu rui

niren , welche ſofort über ganz Deutſchland verheerend hinzogen ,

wie ſchon oben erwähnt Auf dieſem Keſſelberge nun , in

froher Erinnerung , daß wir im Genuſſe eines der ki tlichſten

Güter des Friedens und dauerhaft begründeten Rechtszuſtan

des uns befinden , welchen die Verfaſſung uns gewährt , erhob

ſich bis in die Wolken ein majeſtätiſcher Feuerſtrom , allen den

tachbarländern unſer 25jähriges Verfaſſungs

Jubiläum zu beurku Dieſe Erſcheinung wird wohl

inreichen , den Franzoſen das Gelüſte zu unterdrücken , uns in

vorbenannter Weiſe künftig wieder zu beſuchen , oder uns nur

1

den Puls zu fühlen , was ſie im Jahr 1840 zu thun die

Frechheit hatten — denn die Verfaſſung erſtarkt uns immer

mehr

Während wir unter ſolchen Betrachtungen bisher unter

weitem Himmel bei dem Prachtſpiele dieſer Feuerwerke und

dem Donner des Geſchützes , in hundertfachem Echo der Thäler

und Berge mit ihren Waldungen vervielfältigt , bis ſpät in

wir in der früherdie Nacht hinein verweilt hatten ,

beſchriebenen Ordnung mit Fackelzug in das Gaſthaus zum

Felſen hinab , wo der freundliche Hr. Mahler uns in ſeinem

eigens zu. dieſem Feſte decorirten le gaſtlich aufnahm .
N Mädche Kaurise I IAunlDie Mädchen wurden placirt unter die mit Eichenlaub bekran

Id . N *ten Bildniſſe der Deputirten „ Vater Itzſtein nd
P64 0 71

großen Fretheitstam AKte . und die Knaben wur

den unter die ebenfalls bekränzten Bildniſſe der Deputirten



„ Welcker , Hoffmann , Sander und Baſſermann “ ge—

ſetzt . Sodann wurden die Verſaſſungsurkunden unter d

Schuljugend vertheilt . “ )

Nach einigen auf das Gede der Verfaſſung ausge
＋ 7 8 H 8 *. 1 1 ＋ 18 N

brachten Toaſten wurden mehrere Inſtrumental - und Vocal

ſtücke ausgeführt , bis man ſpät in der Nacht unter Frohſinn

ſich nach Hauſe begab, um ſich am andern Tage im R

u Roggenbach zum Abzug nach V u verſammeln

Schnell brach der freudenvolle Tag herar
NR 5 425 Böllerſchüſſe kündeten die hohe Wichtigkeit deſſ

Schnell ward der feſtlich geſchmückte , mit zwei Fahnen geziert

Wagen mit der Schuljugend angefüllt . Voraus die türkiſche

Muſik , und hinter dem Wagen der Gemeinderath und noch

rſonen zogen unter dem Geläute der Glockeviele andere Pe

und Donner des Geſch itzes in feſtlichem Zuge nach Villingen

woſelbſt wir ſehr ehrenhaft aufgenommen wurden , und den

hohen Feſttag unter den froheſten Gefühlen in Geſellſchaft mit

Villingens edlen Bewohnern zubrachten .

Man ich nm Jät die mit der

Oberrheiniſchen Zeitung in Prachtformat hienene 1 che Landes

verfaſſung eingerahmt als Zimmerverzierung ; auch

iſt bereits ein Exemplar neben der Rettungstafel

aufgehängt



Stühlingen und das Wuttachthal .

868
Kuch die Bewohner des Wuttachthales haben bewieſen ,

daß ſie die hohe Bedeutung des Berfaſſungsfeſtes wohl erfaßten .

Schon hatten ſich mehrere Landgemeinden verabredet , das

Feſt an einem geeigneten Platze im Freien gemeinſchaftlich zu

feiern , als von der Amtsſtadt Stühlingen aus , wo ſich inzwi⸗

chen ein Comité gebildet hatte , die Einladung zur Theil⸗

nahme an der dortigen Feier erfolgte , der auch bereitwillig
entſprochen wurde . — Am Vorabende kündigten 25 Böller —

ſalven vom Schloßberge herab die bedeutungsvolle Feier an .

Drei Freudenfeuer flammten auf den höchſten Punkten der

Stadtgemarkung , und trugen die frohe Kunde auch über die

Hränzen des Landes hinaus zu unſern Nachbarn in die Schweiz .

Daſſelbe geſchah auch auf dem Lande . Von allen Seiten

hörte man Gl ngeläute und Böllerſchüſſe , und in endloſem

Widerhall dröhnten die waldigen Berge nahe und ferne . Auf

mehreren Höhen der Wuttach entlang leuchteten Freudenfeuer

bis ſpät in die Nacht . Rührend war der Eifer , mit dem

die männliche und weibliche Jugend eines Dorfes dem lodern —

den Feuer vom Thale aus Nahrung zutrug , oben ſich um

die Flamme herum reihete , vom freudigen Gefühle überwäl —

tigt , das „ großer Gott , Dich loben wir “ anſtimmte und

Männer und Greiſe mit ihren rauhen Stimmen in den hehren

Lobgeſang einfielen . Am Morgen des Feſtes wieder Glocken

geläute und Geſchützesdonner in der Stadt und auf dem

n



zweigen und Inſchrifte 1s der Verfaſſungsurkund0 1 e gezier
anlangten emp Je U1 da a

begab man f zu der u Platz⸗
tad errichteten feſtlick chmück vo d

Rifi Nor urkut Hr

rſelben Ho ack id mehrere
Exemplare der Urkunde unter das V

rtheilte er

bewegte ſich der Feſtzug unt n Sy der Muſtik , Böller

ſalven und dem Geläute aller Glocken gegen die Kirchen

Voran die Muſtk und ein in des Bürager
Cr VLolyvon FDoey SIN 9 „ ., RN 156 0ſodann die Lehrer an der Spitze der Schulkinde Feſtfahne ,
die Verfaſſungsurkunde , getr von dem jüngſten Bürger

Nte Ver 0

tadt und geleitet von einem Feſtführer . Hierauf folgten

Feſtredner in Begleitung eines Feſtführers , ſämmtliche
S sdiener , der Bürgermeiſter der Stadt mit dem Gemeinde

rath und Bürgeraus ſſe die Bürge El nd Gemeinde

raäthe einiger Landorte , die übrigen Feſttheilnehmer , und endlich

wieder eine Abtheilung des Bürgermilitärs . Von der

hauſe , Schulhauſe und einigen Bürgerhäuſern ,

zug vorbei führte , wehten Fahnen in den Land

hatte da noch auf mancherlei Weiſe für Verſchöne

rung des geſorgt

Nach dem feierlichen Gottesdienſte , der mit einem Te Deum

und einem der Bedeutung des Tages entſprechenden Gebete

endigte , begab man ſich in der vorigen Ordnung wieder zur

Rednerbühne wo der ſtädtiſche Geſangverein ein patriottſche

Lieder ſang . Hierauf beſtieg der Feſtredner die Bühne , und ent

wickelte in einer freth aus der Bruſt ſtrömenden , inhaltſchweren

auch dem Landvoltke verſtändlichen Rede erſt die Vortheile ,

Verfaſſung allen Ständen , insbeſondere der Gewerbe
ſſe

der Bürger gewährt ,
odann aber auch die Pflichten , welche dem Bürger eines

Landwirthſchaft treibenden



von allen Seiten

aluch perſönlich
zürger drückten den edner 1 Gefühle

aus , und ein ſchlichter Landmann , der ihm auf dem Heim⸗

wege begegnete , ergriff deſſe Hand , und dankte ihm noch

einmal unter Thränen für die Belehrung , die er aus der

Feſtrede geſchöpft habe . Auf die Feſtrede folgte ein ſchallen

Gründer und de
des Hoch auf die Verfaſſung , ihren ganze

großherzogliche Haus , womit ſich die vormittägige Fe des

Feſtes ſchloß .

PBoef dem im Poſthau IIiſ voig oltt Toſt
Beti de im Poſthaufe El talteten zahlreich beſetzten Fe

mahle herr e die heiterſte Stimmung . Toaſte und Anreden

wechſelten mit patriotiſchen Geſäng

ſchen Muſik . Man gedachte auch hier wieder der Verfaſſung
gen und dem Spiel der ſtäͤdti⸗

man trank auf das Wohl
und ihres erlauchten Gr

unſeres engern und größern Vaterlandes und auf Einführung

verfaſſungsmäßiger Zuſtände in allen deutſchen Staaten . Beſon

dern Anklang fanden die von zwei Bürgern ausgebrachten

Trinkſprüche , deren einer dem Abgeordneten unſeres Bezirks ,

dem gefeierten Welker , der andere in ſinniger Weiſe dem

Fortſchritt und dem Gedeihen der volksthümlichen Richtung

der Zeit galt . Auch den Manen jener edeln Volksfreunde ,

welche den jungen Baum der Verfaſſung unter den gefähr

lichſten Stürmen ſo ſtandhaft ſchirmten und pflegten , und

unter unſäglichen Opfern mit unerſchütterlichem Muthe bis

zum letzten Lebenshauche ausharrten im ſchweren Kampfe für die

Rechte und Freiheiten des Volkes ertönte ein feierliches Hock

och manch anderes Wort ward geſprochen , den S für

die höhern Intereſſen des Volkes , wo er noch ſchlummerte ,

RFRRRR



zu wecken , wo er ſich äußerte en, und dem männlichen
Strsls 28Streben das 5F näher zu bezeichnen

feſtliche Tag , in ide dahin geſchwunden , ſchlof
mit Freiheitslieder dem Hoch auf das Gedeiher
verfaſſung oßen deutſchen Vaterlande
vor der ſchön beleuchteten Rednerbühne . Die0 2 regung der
Feier war von einig ungen 2 ern der Amtsſtad 18

gegangen , und hatte in der Stadt dem Land
überall freudigen Anklang gefunden . 6 f Män
nern , die neb der Sor das Wohl ihrer Fam
die allgemeinen Inte en des Vaterlandes beachteten Dank
dem Feſteomité , ſſen umſichtig rdnungen bei beſchränk
ten Mitteln der Feier einen Ausdruck gaben , wie ſie ihn u
manchem größern Orte nicht 1
noch einmal dem biedern Feſtredner , deſſen Worte vom H
zen zum Herzen drangen , und ihre Wirki ur Belehung und
Nörperimne SlltosNR 21Forderung achter Vaterland

endlich allen Feſttheilnehr
* Ko: 1 7 11 1 * 1 754 1 0 „ Und threg

— ind

IAfor R8 J 1 N0 U Oer 90 b¹ 8
lichen Freiheit ihrt und gekre
tiget durch die 5, reichliche Früchte

Jubelfeier endlich ſ
könne : „Die



Donaueſchingen , die Landſchaft Baar , Städte und

Gemeinden des Schwarzwaldes , Engen .

Mus den ſpärlichen Berichten , die uns zukamen , entneh

men wir , daß das Feſt beinahe in jeder einzelnen GemeindeD

der Landſchaft Baar mit w hine gefeiert wor

den iſt .

Donaueſchin wird berichtet — durchzogU Donaueceſd

die Muſik des Bürgermilitärs die
gen , d

am Vorabend 1 Straßel ,

das Geläute der Glocken , Kanonen⸗ und Mörſerſchüſſe kün⸗

digten die Feier des folgenden Tages an ; durch die heiter

Nacht brannten rings auf den Höhen unſeres Hochlandes

Freudenfeuer . So auf den Höhen bei Aaſen , Haidenhofen ,

Sunthauſen , Bahldingen , auf dem Himmelberge , bei Oeffin⸗

gen u. ſ. w. Einen merkwürdigen Contraſt bildete der Umſtand

daß der Wartenberg und Fürſtenberg , einſt Sitze mächtiger

Sel 4 1 [ am in Iu Y dta
Dynaſtengeſchlechter , auch im Flammenglanz ihre Huldigung

Feſt
ichten , welches dem Geiſte jener Zeiten ſo—einem Feſte b

fremd iſt , in welchen ſie ſtolz auf die unterworſene Landſchaft

ſelbſt Reveille , Militärparade ,herabblickten . — Am Feſttag

Feſtrede des Bürgermeiſters Raus , feierlicher Zug vom

Rathhauſe zum Gottesdienſte , ein Feſtmahl voll Heiterkeit mit

den Trinkſprüchen auf den Großherzog , die Verfaſſung und

ihre Freunde und Vorkämpfer .

Der Geſangverein erfreute die Verſammlung durch den

Vortrag ſchöner Lieder . Die einzelnen Ortſchaften hatten

R



wollte ,

dieſes nicht geſchel könne, 1 war thigt , am Tag
ſelbſt noch ein

In Hauſenvor d, ( Landgemein

Hüfingen, ! Urde vdnl Ji 1l ns N Rit *

Theilnahme recht herzlich eiert man
Vorabend , mit De tmund Mut

ein großes Feuer auf det Höhe angezündet . Nach den Tt aſten ,

welche auf die Verfaſſung , ihren Gründer , ihren Wiederher

ſtelter und die wackern Volke treter des badiſchen Landes

in zweckmäßiger 2 vurden , gedaäck

man auch unter allgemeiner Zuſt iung des Herrn Pu

Jordan , des muüthigen Kämpfers für die ewigen Rechte der
Menſchheit und ſammelte Beiträge zur Unterſtützung ſeiner

unglücklichen Familie ; der Ertrag wurde an Hrn . v. Itzſtein

zur Weiterbeförderung eingeſ

facher Landleute aus ferner Gegend wohl größe

Viele andere W ſelbſt das einſam ene

Hübertshofen und Miſchelbrunn feierten das Landesfeſt durck
Freudenfeuer und Böllerſchüſſe . In der Richtung gegen Ewa

tingen , Blomberg , Bonndorf ſah man ebenfalls mehrere
Feuer .

* N
In Vöhrenbach ver bend ſchon

auf den drei umliegenden

ichteten große Feuer ; das Rathhaus und mehrer1 re

0
Glockengeläute und Böllerſchüſſe ;

Bergen

Bürgerhäuſer waren beleuchtet . Muſik und Geſang ſchloß1
Vorfeier . Der Feſttag ſelbſt ward in ähnlicher Weiſe , wie
in Donaueſchingen und den übrigen Orten gefeiert ; ebenſo in

Löffingen und Neuſtadt Bräunlingen blieb ſtill ;
bedauerliche Mißverhältniſſe in Folge von Streitigkeiten zwi
ſchen geiſtlichem und weltlichem Vorſtande ſollen hieran Schuld
Ett



Ueber die Feier in Engen ſprach ſich das allgemeine Urtheil

dahin aus, daß dieſer bedeutungsvolle Tag , nach Maßgabe

örtlicher Verhältniſſe , wohl in keinem andern Orte des

Landes feierlicher , und unter regerer Theilnahme begangen

rden ſein dürfte . Nicht ohne guten Eindruck blieb die

der hieſigen Beamten an dieſer fürbereitwillige Theilnahme

jeden Landesbewohner gleich wichtigen Feier . Am Vorabend

war die Stadt beleuchtet , und an manchen Wohnungen waren

Transparente mit paſſenden Inſchriften angebracht . Nach acht

Uhr durchzog die Muſik des Bürgermilitärs die Hauptſtraßen

es Ortes . Auf dreien der benachbarten Kegelberge loderten

92reudenfeuer in die Höhe , während von denſelben herab

Kanouenſchüſſe den Vorabend des Feſtes begrüßten . Mit

Tagesanbruch verkündeten 25 Kanonenſchüſſe zwiſchen Glocken⸗

geläute und dem Spielen der Militärmuſik den Beginn des

Feſtes . Um 9 Uhr ſetzte ſich der wohlgeordnete Zug unter

dem Geleite des Bürgermilitärs und der Muſik vom Rath⸗

hausſaale aus , wo kurz zuvor auch die Herren Beamten ein

getroffen waren , nach der Stadtkirche in Bewegung . An die

erſte Militärabtheilung ſchloſſen ſich die Mitglieder des Sän —

gerchores an . Zu beiden Seiten der mit einem Blumenkranze

geſchmückten Verfaſſungsurkunde , welche von dem älteſten

Gemeinderathsmitgliede auf einem ſeidenen Kiſſen getragen

und auf den Mittelaltar der Kirche abgeſtellt wurde , gingen

Mädchen mit Blumengewinden . Hierauf folgte der Feſtordner

und in einer rechten und linken Reihe die Hrn . Staatsdiener

und der Gemeinderath , nebſt den weitern Feſttheilnehmern .

Nach beendigtem feierlichen Hochamte und dem Te Deum

zwiſchen welchem Kleingewehr - nnd Kanonenſalven ertönten

begab ſich der Zug in ſelber Ordnung unter Vorantritt der

Schuljugend ꝛc. auf den mit Lindenbäumen beſetzten Schran —

kenplatz , wo eine Feſttribüne errichtet war . Der dringenden

Feldgeſchäfte ungeachtet fand ſich dennoch eine große Zahl

einheimiſcher , wie fremder Theilnehmer ein . Nach Beendi

gung der Feſtrede , in deren Verlauf der Titel II. der Ver⸗

faſſungsurkunde von dem hieſigen Bürgermeiſter verleſen
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wurde , folgten ſogleich die im Programm ugezeigten

Toaſte :

1) Dem ehrenden Gedächtniſſe des edlen Verfaſſungs⸗

gründers , der in der herrlichſten Walhalla Deutſchlands ,

in den dankbaren Herzen ſeines Volkes fortleben wird

2) Auf Se . königl boheit den regierenden

Leopold , als Wiederherſte

Verfaſſung zu ihrer urſprünglichen

Vaterland und ſeine Verfaſſung ſelbſt .

Sämmtliche „Hoch “ wurden von den anweſenden Feſt

theilnehmern mit Wärme aufgenommen . Auf jeden der

einzelnen Toaſte folgte Kleingewehr - und Kanonendonner und

hierauf ein wohleingeübter Männerchorgeſang Am Schluſſe

wurde die Verfaſſungsurkunde unter das Volk vertheilt

Nachmittags verſchiedene Volksbeluſtigungen unter ausgeſetzten

Preiſen , ſowohl für Erwachſene , als auch für die Schuljugend .

Auch der Armen ward durch freiwillige Beiträge gedacht .

Abends vereinigte ein Mahl mit Harmoniemuſik ꝛc. eine große

Zahl von Gäſten zur heiterſten Geſellſchaftlichkeit , wie i

ſich deſſen ſeit lange nie rinnet er fehlte es nicht

an Trinkſprüchen ; als : 1) Auf die Männer, d tſchel

Freiheitskampfe gefallen u. ſ. w. 2 ) Auf die

Großherzogin Stephanie k. K ) Auf die Deputirten

unſeres Landes , wobei des edlen v. Rotteck und anderer

verdienter Männer namentliche Erwähnung geſchah . 4 ) Auf

das Gedeihen des Schulunterrichtes , von welchem die Bi

dung conſtitutioöneller Bürger zu erwarten ſei u. ſ. w

Es darf mit f den , daß dieſer Tag zur

anhänglichen Werthſchätzung der Verfaſſung , wie auch zur

Freuden erwähnt we

Kräftigung eines guten Einvernehmens unter hieſiger Ein

wohnerſchaft , in ſo mancher Beziehung Vieles beigetragen hat .

Aus Lenzkirch wird folgendes berichtet :

D er allgemeine Aufruf zur 25jährigen Jubiläumsfeiet

unſerer Landesverfaſſung , fand auch hier , in der Nähe des

ſonſt nur Kälte und Düſterheit um ſich verbreitendent Feld

berges , leicht empfängliche , warme und lichte Herzen . Und



gleichwie ſich aus dieſen die Liebesflammen für Fürſt , Ver

faſſung und Vaterland , hoch emporſchwingen , ebenſo erhoben
ſich ſchon am Vorabend des 22 . Auguſt die glühenden Flam
men der Ahlreich auf den uns umgebenden Berghöhen hell
auflodernden Freudenfeuer , und verkündeten mit dem voran

gegangenen Donner des größern Geſchützes ( Lenzkirch hat
zwei kleine Kanonen von Gußeiſen ) und dem Geläute ſaͤmmt
licher Glocken , weithin die feſtliche Feier des folgenden 8846Tages .
Am Spaätabend wurden am Sommerberge und nachher auf
dem Rathhausplatze noch Kunſtfeuerwerke abgebrannt . So
wie am Vorabend , wurde auch am frühen Morgen wieder
von unſern Berghöhen herab ' dieſer feſtliche Tag mit 25
Kanonenſchüſſen ind dem Geläute aller Glocken freudigſt

begrüßt . Fahnen in Landesfarben wehten auf dem Kirchthurme
und am Rathhauſe . Andere zierten das Kirche
und jenes des Rathhauſes , ſowie die Häuſer , an denen det
Zug zur Kirche vorbeigehen ſollt Um halb 9 Uhr verſam
melte ſich in dem mit Blumenkränzen und dem Bildniſſe des

höchſtſeligen Großherzogs Karl feſtlich geſchmückten Rathhauſe
das Feſtcomité , die Schuljugend unſerer ſämmtlichen Pfarrge

meinden , ſammt deren Bürgermeiſter und Gemeinderäthe ,

nebſt andern Bürgern und Verfaſſungsfreunden von nahe und
ferne . Nach 9 Uhr bewegte ſich der feierliche zug wieder
unter Geläute und Kanonendonner vom Rathhauſe aus auf
einem kleinen Umwege , um demſelben den erforderlichen Raum

zu verſchaffen , nach der Pfarrkirche . Einer der größern
Schüler , eine Fahne in La desfarben tragend , eröffnete den

Zug ; ihm folgte zunächſt die Schuljugend , dieſen die beiden

Herren Lehrer , dann die zwei jüngſten Bürger zu Oberlenz

kirch ( beide zur Zeit Brautigame ) , die auf einem mit Blumen
und Laubwerke umkränzten Kiſſen die V erfaſſungsurkunde

trugen ; neben ihnen gingen zwei Sonntagsſchüler , jeder eine

Fahne tragend , und während des kivchlichen Gottesdienſtes
der in der Mitte de 5 hors auf einem Tiſchchen ruhenden

(5˙Verfaſſungsurkunde zur Seite ſtehend , dann folgten zwei Mit

glieder des Feſtcomité , hinter dieſen die Bürgermeiſter und



ind ud audere nachinden und andere nackGemeinderäthe ſämmtlicher P

barten Orte , dann die übrigen Bürger und Verfaſſungsfre

den Zug ſchloſſen zwei Mi der des Feſteomité , die den

ſelben geordnet hatten Beendigung des feierlicher

Hochamtes und Abſingu rr großer Gott dich loben

wir ꝛc. , “ in welches wieder Glockengelaͤute und Kanonendon

ner einſtimmte , begab ſich der jetzt noch vermehrte Zug wiede

in gleicher Ordnung vor Portal de auſes zurück ,

wo ſodann von dem Sängerchor ein dieſem Feſt dmetes

Lied geſungen , nachher der Eingang und Titel II. der V

faſſungsurkunde vorgeleſen wurde , worauf die Feſtrede , gehal

ten durch den über den ganzen Schwarzwald ſeiner Biederkeit

wegen hochgeſchätzten Nicolaus Faller , folgte , die unter

dem Donner des Geſchützes mit einem allgemein erſchallenden

Lebehoch endete , das dem edlen Geber der Verfaſſung , dem

höchſtſeligen Großherzog Karl , vom Feſtredner angeſtimmt

worden . Hierauf wurden während eines vom Sängerchor

vorzüglich ausgeführten Geſanges an die anweſenden Bürger

und höheren Klaſſen der Schulkinder gedruckte Exemplare der

Verfaſſungsurkunde , unter die ganze Verſammlung aber Ab

ſchriften eines eigens für dieſe Feier gedichteter kational

liedes ausgetheilt , das ſodann zum Schluſſe von d

freudigſten und feierlichſten Tone abgeſungen wurde . Bei

dem zahlreich beſetzten Feſteſſen im Gaſthaus zum Rößle , wur

den die erſtern Toaſte unſerm innigſt geliebten Landesregenten ,

Großherzog Leopold , als Wiederherſteller und Beſchützer der

Verfaſſung , und dem Gedeihen der Verfaſſung ausgebracht

Den Ortsarmen wurden milde Gaben geſpendet , und ein

Scheibenſchießen ſchloß die Feſtlichkeit , aber nicht die frohe

Erinnerung dieſes ſo ſchönen und freudigen Tages , der auch

den Bewohnern Lenzkirchs gewiß auf immer unvergeßlich

bleiben wird . Bereits alle auch nur kleinere Orte dieſer

ganzen Umgegend , haben zur Begehung dieſer Feſtlichkeit ſick
entweder den größern Orten angeſchloſſen , oder durch Freu

denfeuer , Böllerſchüſſe und feierlichen Gottesdienſt , ihre treue

Anhänglichkeit au die Verfaſſung laut und ſchön beurkundet
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& on ſt anz .

Sct 8A m Vorabend des Feſtes , Abends 8 Uhr flammte ben

zaliſches Feuer auf dem Leuchtthurme und erhellte weithin

den ſchönen See und die herrliche Gegend . Der Zapfenſtteich

der Bürgergarden mit Müſik wurde von einein Fackelzug

begleitet , welcher vor der Wohnung des edeln von Weſſen
lt machte Obergerichtsadvokat Vanotti brachte

im Namen des Feſtausſchuſſes ein Lebehoch , in

welches die Zugtheilnehmer , wie die Muſik , laut und freudig
einſtimmten .

Am Feſttage , Morgens 5 Uhr , begrüßten 25 Kanonenſchüſſr ,

Tagwache der Bürgergarde mit Muſik und das Geläute aller

Glocken den Anbruch des Tages . Um 8 Uhr verſammelten

ſich die Feſttheilnehmer im ſtädtiſchen Rathhauſe , vor welchem

die Bürgergarden aufgeſtellt waren . Der Zug bewegte ſich in

der vorgeſchriebenen Ordnung durch die geſchmückten Straßen :

Marktſtätte , Kanzleiſtraße , obern Markt , Plattenſtraße

Stephans⸗ und Münſterplatz in die Münſterkirche. Die Ord

nung war folgende : a ) Feſtordner zu Pferde mit der Landes

fahne ; b ) die Uhlanengarde ; c ) die erſte Infanterierompagnie
mit Muſik ; d ) die Knaben der Volksſchule und die Schüler

der Gewerbſchule , der höheren Bürgerſchule und des 825
e ) die Verfaſſungsurkunde , getragen vom jüngſten Activbürge

und begleitet vom Feſtausſchuſſe , Gemeinderathe und engern

Bürgerausſchuſſe ; 1) die übrigen Bürger und Feſttheilnehmer

der Stadt und Umgegend ; 8 ) die zweite Infanteriecompagnie ;



berufen deſſen wegen anderwärts bereits gege

ener Zuſage erfolgter Ablehmm aber ihn , als fr

erwählten Abgeordneten ſeiner Vaterſtadt rdes wirklichen
Deputirten natürlichen Vertreter angeſehen Hierauf

begann der Redner alſo :

Verehrte Mitbürger ! Vaterlandsgenofſſen !
zuvörderſt , chverehrte Mitbürger ! begrüße ich Sie im

kamen des 7 5 politiſchen

ßſeier des Tages beſtimmten Stätte , begr

freudiger Willkomm von Mund zu Mund getragen wird ,

gleicher Jubel , Gleichgeſinnte einiget . Ein Blick auf die aus

gedehnten , feſtgedrängten Reihen der Theilnehmer aus

Ständen überzeugt uns , daß der heutige Tag für Badens

Bürger ein bedeutungsvoller ſei ! Er iſt es auch , denn es

67 Nvoh en do 8 tutgta des YRHährtgden Ai 8angebrochen der Gedaächtnißtag des 25jährigen Beſtandes

unſerer Staatsverfaſſung

Vom geſchichtlichen Standpunkt aus ſind Æ◻＋

bekannt , welche die Einführung landſtändiſcher Verf ngen

da und dort zur Folge hatten ; ich beſchränke daher meine

Betrachtungen darüber auf die kurze Andeutung , daß es vor

erſt langjähriger Bedrängniſſe und mancher heißen Kämpfe

bedurfte , bis mit uns noch mehrere deutſche Bruderſtämme

eine ihrer Aufopferungsfähigkeit , ihrem Biederſinne und ihrem

angeſtammten Rechtsgefühle entſprechende Anerkénnung ihrer



Mündigkeit , den ſchwer auf ihnen laſtenden Zeitverhältniſſen

abringen konnten . Das leuchtende Met eor am Kriegeshimmel

des weſtlichen Nachbarſtaates mußte ſeine Bahn vorerſt und

großentheils mit deutſchem Blute färben , vorerſt in deutſchen

Gauen die Mittel zu ſeinen Siegen , wie ſpäter auch ſeinen

Untergang finden , bis endlich den Geſetzen der höheren Welten⸗

ordnung gemäß , aus den Trümmern alter Macht und alten

Rechts , eine neue Saat emporblühen konnte .

Für Baden reifte dieſe Saat zur wohlthätigen Frucht ;

dieſe ſchweren Zeiten brachten uns die Verfaſſung , ſie brachten

dem Volke den Lohn für edelmüthige Hingebung ſeiner Kräfte

nd ſeines Blutes .

Am 22 Auguſt des Fahres 1818 ver lieh der höchſtſelige

Großherzog Karl dem badiſchen Lande die Verfaſſung mit

folgenden , gewiß erhebenden und wahrhaft fürſtliche Geſinnung

beurkundenden Worten :

zerleſung der Einleitung zur Verfaſſungsurkunde . )

Indem ich ſpäter mit Verleſung noch einiger weiterer

Sſellen aus dieſer Urkunde fortfahren werde , ſei es mir ver⸗

gönnt , noch ein Wort zu ſprechen über das Weſen der reprä⸗

ſentativ landſtändiſchen Verfaſſungen überhaupt , und Ver —

gleichungen anzuſtellen zwiſchen dieſer Regierungsform , und

ſenen in rein monarchiſchen Staaten , wodurch der Werth der

Erſtern deutlicher hervortreten wird , d. h. Vergleichungen

anzuſtellen zwiſchen unſerer Gegenwart und unſerer Ver⸗

gangenheit .

N * 5 anWährend naämlich ie landſtVahrend namtlid ändiſche Verfaffung hier die

Ausübung der oberſten Staatsgewalt nach gewiſſen Beſtim⸗

mungen regelt , ſo zwar , daß auch das Volk durch ſeine

Abgeordneten einen Autheil daran hat , namentlich hinſichtlich

des Rechtes der Geſetzgebung und Steuerverwilligung , iſt

dort , bei rein monarchiſcher Regierungsform All dieſes in der

Perſon des Regenten vereiniget , und jedwede geſetzlich gewährte

Theilnahme des Volkes ausgeſchloſſen ; daſſelbe erſcheint alſo

immer nur leidend , nie bandelnd .

——————＋7 —



Während hier die Einführung unabhaängiger Gertchte zum

Schutze der gleichen Rechte aller Bürger vor dem Geſetze , zun

Schutze ihrer perſönlichen Freiheit und ihres Eigenthums durch

dieſe Urkunde ausgeſprochen iſt , und ſomit erwartet werden

darf , daß auch alle Einrichtungen noch gemacht werden , welche

die Unabhängigkeit im Weſen und der Wahrheit gewährleiſten

können , bleiben dort die Gerichte de Unbeſchränkten

höchſten Gewalt gegenüber immer in Abhängigkeitsverhäaltniſſen

die der Ausübung der Jufttz nur geſahrlich ſzee können

Während hier dem Volke das Recht der Kenntnißnahn

von öffentlichen Angelegenheiten zuſteht, wodurch allein die

wahre öffentliche Meinung ſich bilden und geltend machen

Ulkann , iſt dieſes Recht ihm dort vorenthalten , und es kam

nur ſoviel davon erfahren , als ihm freiwillig dargebotenen

Während hier ſedem Landeseinwohner ungeſtörte Gewiſſens

freiheit , und in Anſehung der Art ſeiner Gottesverehrung der

gleiche Schutz zugeſagt , ſomit eine Bevorzugung oder Hint

anſetzung deßhalb unſtatthaft iſt , kann dort , wo die Duldung

0 derer 8 Afost 1 1 1 * Dos R nten tür von ſeinen

fr E. Bi IU htsſchu

keine Rede ſein

Während hier das Staatsvermögen nur zu öffentlichen

Zwecken verwendet werden darf , und eine gewiſſe Ueberwachung

deſſelben dem Volke eingeräumt iſt , während ohne Zuſtimmung

der Kammern weder Domänen veräußert noch Staatsſchulden

gemacht werden dürfen wohl das beſte Mittel zur Hebung

des Staatscredits gibt es dort nur Eigenthum der Re

gierung oder des Fürſten , der ſomit in geſetzlicher Weiſe weder

am Verkauf der Stgatsdomänen , noch an Häufung der

ſchulden gehindert werden kann

Während hier die Miniſter für Aufrechthaltung der Ver

faſſung , der Summe aller , bisher nur einzeln hervorgehobener

Rechte , als verantwortlich erklärt ſind , und während dieſelben ,

wegen Verletzung der Verfaſſung , oder anerkannt verfaſſungs

mäßiger Rechte von den Abgeordneten des Volkes , förmlich



Anklageſtand verſetzt werden können , haben ſie ſich dort

allein ihrem Landesherrn gegenüber zu verantworten .

Während hier endlich alle ſtaatsbürgerlichen Rechte der

Badener , ihre Beitragspflichten zu den öffentlichen Laſten , ihre

Anſprüche auf Militär - und Civilſtellen , ihre Militärdienſt —

pflichten gleich ſind , gibt es dort Ausnahmen , Befreiungen ,

Bevorzugungen nach Gunſt oder Zufall !

Es iſt alſo die Verfaſſung allein , welche bei uns die Rechte

des Thrones , wie jene des Volkes auf würdige Weiſe regelt
0 feſtſtellt , denn ſie beſagt z. B. ausdrücklich in Titel II . :

( Verleſung des Inhalts dieſes Titels . )

Wo nun Fürſt und Volk ſolche Beſtimmungen heilig achten ,

wo gegenſeitiges Vertrauen und Auhäaͤnglichkeit
mit zu Rathe

ſitzen , da muß die Verfaſſung Segen bringen .

Nun entſteht die Frage : auf welche Weiſe iſt es jedem

einzelnen Staatsbürger anheim gegeben , wenigſtens mittelbar

verfaſſungsmäßige Rechte zu üben , und zu dem angeführten

Zwecke beizutragen n2

Die Antwort darauf iſt einfach . Es iſt zuvörderſt genaue

Kenntniß ſämmtlicher verfaſſungsmäßiger Rechte , und ſelbſt

Vererbung dieſer genauen Kenntniß auf die kommenden Ge

ſchlechter nothwendig , weil nur da wahre Verehrung und Liebe

obwalten kann , wo man ſich des ganzen Umfangs der Vor

theile ſolcher Rechte bewußt iſt ; in zweiter Reihe aber iſt es

das Wahlrecht , welches dem Staatsbürger zuſteht , und wel

ches er im vollſten Umfange , nach ſeiner innerſten beſten

Ueberzeugung anzuwenden die Pflicht hat . Die Wahlordnung

beſagt darüber folgendes :

( Verleſung der Einleitung zur Wahlordnung . )

In unſere Hand , verehrte Mitbürger , iſt es alſo gelegt ,

das eigene Wohl und Wehe ; wir werden durch kräftiges ,

ſelbſtſtändiges Handeln , durch Hintanſetzung einſeitiger Mei

nungen , oder ſolcher Rückſichten , die nur Privatzwecken , nicht

aber den Landesintereſſen dienen , durch geſundes eigenes Urtheil

am eheſten den Erwartungen entſprechen , welche unſer Staats —

Oberhaupt bei Einführung der Wahlordnung gehegt hat und
592
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fortan hegen wird . Wir werden durch die Wahl geſinnungs

tüchtiger Männer , die mit Freimüthigkeit und Würde die

Verkünder und Vertheidiger der wahren öffentlichen Bedürfniſſe

und Wünſche ſein werden , der Regierung wie uns ſelbſt

weſentliche Dienſte leiſten , und einen unwiderlegbaren Beweis

politiſcher Mündigkeit an den Tag legen , indem wir von

unſern Rechten weiſen Gebrauch machen , und den höhern

Zweck unverrückt im Auge behalten . Dadurch allein wird

des Vaterlandes Wohlfahrt dauerhaft gegründet , das Vertrauen

zwiſchen Fürſt und Volk erhalten , die wohlthätige Bahn zeit

gemäßen Fortſchritts geebnet . Denn nur wo Kraft und ehrliches

Wollen mit Entſchiedenheit zuſammenwirkt , kann manches Gute

errungen werden , was noch im Schooße der Zukunft liegt .

Es iſt auch ſchon Manches auf dieſem Wege erſtrebet

worden , was unſere öffentlichen Zuſtände gehoben . Ich

erinnere hier nur an Entfeſſelung des Bodens von den Reſten

der Feudalherrſchaft , an Aufhebung des Zehntens , der Frohn

den , an das Geſetz über die Gemeindeverfaſſung , über das

Gerichtsverfahren in bürgerlichen Streitſachen u. ſ. w. , und

deſſen ungeachtet ſtehen wir noch lange nicht am Ziele , noch

ſind koſtbare Güter zu erringen , z. B. muß der Zuſtand der

Preſſe ſich noch ändern , noch erwarten wir erſt ausg

Oeffentlichkeit des Gerichtsverfahrens , Trennung der Juſtiz

von der Adminiſtration , ein Vollzugsgeſetz über die Verant

wortlichkeit der Miniſter , und dergleichen mehr .

Aber auch dieſes wird noch erſtrebt werden , wenn wir

fortfahren , in geſetzestreuer Haltung unſere Wünſche offen und

mit Nachdruck auszuſprechen , wenn uns nicht die eigene Aus

dauer mangelt ; denn , wenn ſelbſt der Fels dem immerfal

Waſſertropfen endlich weichen muß , warum

das anerkannt Gute , das zur öffentlichen Wohlfahrt wahrhaft

nden*

ſollte nicht auch

Nöthige endlich dennoch erlangt werden können ? Glauben

Sie , verehrte Mitbürger , es wird das ſchöne Ziel immer

fortſchreitender Vervollkommnung um ſo ſicherer erreicht

werden , als das Streben darnach nicht bloß Eigenthum

einzelner Landestheile , ſondern des ganzen Landes iſt ; einen
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Beweis dafür finden Sie darin , daß überall heute unſerer

Verfaſſung Huldigung dargebracht wird .

Fürwahr ! Hochverehrte Mitbürger ! dieß iſt ein hochwich —

tiges glückverbeißendes Zeichen der Zeit , ein Beweis , daß

ſeit dem verhältnißmaͤßig kurzen Beſtand der Verfaſſung ,

dieſelbe doch ſchon im Herzen des Volkes tiefe Wurzel

geſchlagen ; denn die Sonne , die in dieſem Augenblicke über

unſern Häuptern ſteht , beſtrahlt in gleichem Augenblicke die

Feſtzüge in der fruchtbaren Pfalz wie am ſchönen See ,

im blühenden Breisgau wie im ernſten Odenwald ; meine

ſchwachen Worte hier , werden anderwärts durch eindring lichere

Feuerrede überflügelt , und überall ſchwell t Jubel heute das

Herz des wackern Wethen,
Darum ſei Entſchluß : Vorſicht , aber Entſchiedenheit

bei den Wahlen ! Heilighaltung und in allewege treue und

kräftige 3 der Verfaſſung . Dadurch allein machen

wir uns der Wohlthaten unſeres Staatsgrundgeſetzes , wie ſie

ſchon dargeboten oder noch zu erringen ſind , im vo lÜſten Um⸗

Wee.
theilhaft und würdig .

dalten wir alſo feſt an ihr , der Verfaſſung , die uns ſicher

den Weg zum erſehnten Ziele zeigt , und vertrauen wir , nach

den Worten, die an dieſer Stätte das Symbol desFeſtes ſind ,

Doß die Verfaſſung wahr und rein

Werde unſer Segen ſein .

Bewahren wir den biedern Charakter des ddeutſchen Volkes ,

welches ſtolz iſt auf ſein altes Erbtheil : Achtung vor dem

Geſetze ! raſtloſes Streben nach zei itgemäßem Fortſchritt , und

es wird , Vaterlandsgenoſſen ! der Segen von oben zu dieſem

edlen Streben nicht ausbleiben .

Darum ſchließe ich meinen Vortrag , mit dem Wunſche ,

der in der Bruſt eines jeden wackern Bürgers glüht , daß die

Verfaſſung des badiſchen Vaterlandes gedeihen möge fort und

fort , und lade Sie in dieſer Hoffnung ein , freudig einzuſtim

men in meinen Ruf :

„ Unſerer Verfaſſung , des Volkes Schutz und Hort , ein

Hoch ! “
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Bei
dem Feſtmahle , welches um 1 Uhr in dem geſchmückten7

Conciliumsſaale egann , fanden ſich 200 Gäſte ein , denen ſich
Ndie Veteranen der Stadt und Umgegend anſchloſſen . Ein munte

rer , kraͤftig⸗patriotiſcher Geiſt herrſchte in der Verſammlung , und

gab ſich in den Trin

1) Heinrich

prüchen kund, welche wir hier mittheilen :

oinſignon
N N ERFoenn 9 ohung o8 fü ;„ Im Namen des Feſtausſchuſſes zur Begehung des fünf

8 4 8 5
undzwanzigſten Jahrestages unſerer Staatsverfaſſung erxöffne

4 Peiße Dor 3 1 oijnet 1 1 πich die Reihe der Trink ikſprüche mit einem Hock für unſern

conſtitutionellen Lande 7
nigl . Hoheit de

herzog Leopold von boch

2) Bürgermeiſter Hüetlin

Wertheſte Mitbürger und Freunde der Ver

faſſung ! Mit lauter Freude , aber

begehet heute das badiſche Volk, dieIn

faffung . Das Feſt , welches an dieſem Ta

ab die Gemüther ſo mächtig beweget , hat n
nicht in der Geſchichte unſeres badiſchen Vaterlandes ; denn

noch bei keinem frühern Anlaſſe hat ſich mit ſolcher Allgemein

heit , ſo nachdrücklich und ſchied s Volkes An

lichkeit und Liebe zu unferer desverfaf 61

Unzweideutigſte wird hen öor aller Welt 0

heit anſchaulich , daß die Verfe dem Volke ein wirkliches

und koſtbares Eigenthum geworden iſt arum auch meine

Herren ! verkündet das heutige Feſt den Eintritt einer neuen

und hochwichtigen Epoche in der Entwickelungsgeſchichte unſerer

ſtaatsbürgerlichen Zuſtände . Die conſtitutionelle Monar

chie aber in ihrer ganzen Wahrheit , in ihrer gan

zen Reinheit und Folger ichtigkeit darzuſtellen , iſt

die große Aufgabe unſeres Jahrhunderts ! Und für

wahr ! das Staatsgrundgeſetz des badiſchen Volkes , wenn es

treu geübet und kräftig geſchirmt wird , die Verfaſſung mit

ihren weſentlichen Elementen : der verheißenen Preßfreiheit

und Verantwortlichkeit , der Miniſter , wird vollkommen dieſe
Auffgabe erfüllen , und uns allen ein ſegensreicher Freiheits⸗
brief ſein ! Doch weit hinaus über die engeren Gränzen
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unſeres badiſchen Vaterlandes kündet das Jahrhundert ſeine

Mabhnung , denn mächtigen Widethall findet in jeder deutſchen

Bruſt der Ruf nach „ Deutſchlands Einheit “ — Einheit in

Zweckem1 Mitteln — ( Allgemeiner freudiger Beifallsruf . )

Darum ſpreche ich auch hier den tiefgefühlten Wunſch aus ,

daß im ganzen deutſchen Lande das mächtigſte und ſicherſte
Mittel der Volksentwickelung , die conſtitutionelle Staatsform

allüberall ſtets mehr und mehr in ' s Leben treten und frucht

bar ſich ausbilden möge , auf daß des großen Vaterlandes

Einheit im innerſten Weſen des Staatslebens feſt begründet

werde . Ein Hoch ! den deutſchen Bruderſtämmen , welche ernſt

kräftig nach Verfaſſung ringen ! “

) J . Fickler .

„ Bürger ! Freunde der V erfaſſung und des freiern

Der Trinkſpruch , den ich ausbringe , gilt

dem Wehrſtan Zwar mag es ſonderbar ſcheinen , die Jubel

die friedlicheval Auf9 E » „ t Reer Ii
feier einer Volkscharte , deren ganzer Inhal

Entwickelung des Staatslebens berechnet iſt , mit einer Anprei

ſung des Kriegerſtandes zu begehen . Doch mein Spruch hat

einen beſchränkteren und einen erweitertern Begriff , als der

iſt , welchen man gewöhnlich mit dem Worte Wehrſtand ver —

bindet . Kein Hoch bringe ich nämlich jenen Armee ' n , die ,

auf Eroberung ausziehend , den Nachbarländern Verwüſtung

namenloſes Unglück bereiten , indem ſie zugleich die Hülfs

mathlandes ausſaugen , und deſſen beſte

bringe ich jener Einrichtung ,

gquellen des eignen

Kräfte zerſtören Kein

eden hunderte von Millionen ver⸗welche mitten im tiefſten Fr

zehrt und hunderttauſende der kräftigſten Arme dem unmittel

iſt mein

1 Hoch gilt

baren Dienſte des Landes entziebt . In ſo

Trinkſpruch auf den Wehrſtand ein engerer .
NVing deut ſchen Vateraber den Kriegern , die zur Verth

landes und deutſchen Rechtes die Waffen getragen , ins

beſondere jenen , welche den letzten Befreiungskampf mitgefochten

haben , deren Auſtrengungen
wir es verdanken , daß wir heute

das fünfundzwanzigſte Jubeljahr unſerer Verfaſſung feiern

können . Zuförderſt unter denſelben vermeine ich jene wackern



Veteranen der Landwehr , welche zur Zeit , als die ſtehender

Heere ſich als unzulänglich erwieſen , um das ſchmählich
4 3 *
Joch des fränkiſchen Nachthabers abzuſchütteln , als ächte

Söhne des Vaterlandes freudig ihren bürgerlichen Wirkunge
kreis verließen , zu den Waffen eilten , Mühſeligkeiten und

Drangſale erduldeten , 93
2

wir nur als Sagen kennen , Blut

und Leben einſetzten zur Erkämpfung

Freiheit und der Ehre des Vaterlandes . Von dieſen wackern

Männern , denen unterm groben Rock ein bieder Herz im

Buſen ſchlägt , ſtehet nun eine Anzahl in unſerer Mitte ;

feiern mit uns das Verfaſſungsjubiläum und ſind ſtolz darauf

er höchſten Güter : de

im bürgerlichen Leben jene Rechte zu behaupten und zu ver

theidigen , die ſie mit den Waffen in der Hand erfochten

haben . Mein Hoch gilt jenen Bürgermilizen , welche in

Befugniß , Waffen zu tragen , ein altes deutſches Herkommen ,

ein Symbol erblicken , das ſie auffordert zur Vertheidigung
der Rechte und Freiheiten des Volkes ; die ſich als Ehren

wache alles deſſen betrachten , was mit dieſen Rechten und Frei

heiten in Verbindung ſteht . Mein Hoch gilt allen jenen , die

mit Wort und Schrift , bei Volksverſammlungen , auf dem

Wahlplatz und im Ständeſaal das Recht des Einzelnen und

der Geſammtheit vertheidigen . Auch hier haben wir unſere

Vet eranen .
Es iſt der greiſe v. Itzſtein , deſſen Kämpfe

für die Verfaſſung ſo alt ſind , als dieſe ſelbſt , deſſen ?Anſtrengun
gen für die geiſtigen Intereſſen und für die Schonung des

Volksbeutels den Dank jedes verſtändigen Bürgers heraus

fordern . Es iſt Welcker , der , ausgerüſtet mit einem Reich

thum der tiefſten ſtaatsrechtlichen Gelahrtheit , dieſelbe nur

verwendet für des Landes Wohl ; deſſen Feuereifer keine Rück

ſicht kennt , als des Volkes Glück ; der nicht müde wird , Opfer

zu bringen , wo es ſeine Ueberzeugung gilt . Es iſt Bader

deſſen Biederkeit und Rechtsſinn ſtets erfolgreich wirken im

Dienſte der öffentlichen Intereſſen . Es iſt der freigeſinnte
Sander , deſſen furiſtiſcher Scharfſinn alle Schliche ſeiner

parlamentariſchen Gegner entdeckt und ans Licht zieht . Es

iſt Baſſermann , welcher im Ständeſaal der Volksgeſinnung



Worte gegeben hat—, Es ſind ſo viele andere hochverdiente

Maͤnner und Freunde des Vaterlandes , die Sie alle ken —

nen , welche namentlich anzuführen mir aber hier die bemeſ —

ſene Zeit und Ihre Geduld verbietet . Alle dieſe Männer

zähle ich zum Wehrſtand , und in ſo fern iſt mein Begriff von

demſelben ein ausgedehnterer . Endlich begreife ich in ſolchen

und bringe mein Hoch jenen Bürgern insgeſammt , die ihre

Bedeutung und Würde im Staatsleben kennen , welche fühlen ,

daß ſie die Grundſäulen des Staates ausmachen ; die bereit

ſind zur entſchiedenen Behauptung ihrer bürgerlichen , zur Ver —⸗

vernünftigen Rechte ; die den Muth beſitzen ,

ſie freie Männer ſind , und keine Knechte . Dem
theidigung der

zu zeigen , daß

Wehrſtand in dieſem Sinne bringe ich mein Lebehoch ! “

) Anton Erknükk
„ Geehrte

N
Mitbürger ! Wertheſte Freund de ! Ich

meinen 11645 der bürgerlichen Eintracht , die ſich

heute bei der Feier des 25jä
hrigen

Jubiläums unſerer Staats⸗

durch die allgemeine Theilnahme aller Stände der
V rfaſſun 18 durch

Staatsbürger , auf eine ſo ehrende Weiſe beurkundete . Möge

dieſer heilige Eifer uns beſeelen , daß wir an allen uns durch

die Verfaſſung zukommenden Rechten und Pflichten mit der

daß wir den Werth der

mit Aufopferung aller

treu , gewiſſenhaft

gleichen Theilnahme beurkunden ,

Verfaſſung erkennend , Kraft beſitzen ,

unſerer perſönlichen und Privatrückſichten ,

unſere Rechte zu wahren und unſre Pflichten zu erfüllen . Die

bürgerliche Eintracht , ſie lebe hoch!

5 ) J . Stadler :

„ Verehrte Mitbürg er ! Das Erſcheinen der hieſigen

Uhlanenbürgergarde in dieſem Saale hat allgemein eine frohe

und heitere Stimmung in unſerer Geſellſchaft hervorgebracht .

Das neu conſtituirte Corps hat dadurch bewieſen , daß es in

demſelben Geiſte wie früher 1 wieder begründet wurde , und

wie ich nicht zweifle , auch in demſelben guten Geiſte

ferner handeln wird . — Sie werden deßhalb auch Alle mit

mir einverſtanden ſein , wenn ich der Bürgeruhlanengarde ein

Hoch bringe , und demſelben den Wunſch beifüge , daß dieſes



Corps recht zahlreich erſtarker möge Die hieſige Uhlanen
bürgergarde lebe hoch ! “

6 ) Spitalverwalter Gaſſer :
Mein Trinkſpruch gilt einem Ma der nicht nur bei

Duns in Baden , ſondern in ganz 2 eutſchland eines hohen Rufes
als Mitglied der hohen erſten5

Kammer der badiſchen Landſtände für

genießt ; einem Manne , der

die Rechte des Volkes
für Wahrheit und Licht und für die Ausbildung unſeres Ver
faſſungslebens Vieles gewirkt ; mein Trinkſpruch gilt dem edlen

„ welcher ſo eben die Freundlichke
unſer Feſt mit ſeiner Gegenwart zu beehren ; er

v. Weſſenberg
11

7 ) David Koch :

„ Werthe Mitbürger und Freunde ! Die Bedeutungunſeres heutigen ſchönen Feſtes haben Ihnen bereits zwer
hochgeachtete Redner vor mir , der eine am Feſtplatz , de
andere hier dargeſtellt . Ich finde dem nur 1
wie herzlich es mich freuet ,

ioch anzufügen ,
daß auch die werthen Bewohner

der Anitsorte an dieſer Feier mit uns Antheil nehmen , und

lmatingen , Allensbach ꝛ0 Fer faſfne 75zahlreich anweſend . Die Verfaſſung iſt

ſehe gerne geachtete Bürger von Wol

unſer Palladium , prä
get ſie Eueren Kindern9 ein unterrichtet
zuſtehenden Rechten . Der Geber der Verfaſſung , G
zog Karl , iſt nicht mehr . Seine zurückgelaſſene Wittwe , die
Großherzogin Stephanie lebt aber noch bei uns ; auch
Ihr verdanken wir viel , ſehr viel ; daß das ſchön
Bodenſee bis an den M

det , haben wir vorzüs

e Land vom
ain ein ununterbrochenes Ganzes bitlU

gich ihr zu danken . Ich rufe daher
mit warmer Btuſt : Ihre königl .

8

1
Hoheit die Großherzogin

Stephanie lebe hoch

Ein Theil des Bürgermilitärs
Vorſtadt vor dem Hotel Delisle , auf Einladung ihrer Offt
ziere ein beſonderes , dem Vernehmen nach 90 bis 100 Gedecke
zählendes Mittageſſen , welchem auch
anwohnten

hatte in der Kreuzlinger

einige Civilperſonen
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Stoſck a ch.

—
Stockach war die erſte Stadt im Seekreiſe , welche die

Vorarbeiten zu dem Feſte begann . Der Vorſtand des Bürger
Muſeums berief auf den 30 . Juli eine Generalverſammlung ,

* einen proviſoriſchen Ausſchuß erwählte , der das Pro —
gramm entwarf . Am 5. Auguſt fand eine Verſammlung der
Einwohner des Amtsbezirks ſtatt , in welcher ſowohl die
Mitglieder des Ausſchuſſes als die Anorduungen zur Feier
endgültig beſtimmt wurden .

Am Vorabend zog die Muſik des Bürgermilitärs durch
die Straßen , in denen eine fröhliche Menſchenmenge wogte ;
auf der alten Nellenburg loderte ein Freudenfeuer hoch auf .

Zugleich traf der Abgeordnete des Bezirkes , Dekan Kuenzer
ein , welchen Mitglieder des Ausſchuſſes in Ludwigshafen
abgeholt hatten

Morgens fünf Uhr
kuünette

25 Böllerſchüſſe , Tagmarſch
und Geläute aller Glocken , das Feſt an . Bald füllten ſich
die Straßen mit Bewohnern der Umgegend ; die aus den
Gemeinden Steißlingen , Eigeltingen , Orſingen und Nenzingen
zogen mit geſchmückten Feſtwagen , mit Eichenlaub bekränzt ,
mit Geſang ein . Jeder Ankommende erhielt ein Exemplar
der Verfaſſungsurkunde . Gegen 9 Uhr ordnete ſich der Zug
vor dem Rathhauſe , wo ſich auch die Beamten einfanden .
Das gegenüberſtehende , ſchön verzierte Haus des Gemeinde
raths Dandler hat über dem Portale einen Balkon , der
zur Rednerbühne hergerichtet war . Von dort herab begrüßte
der Präſident des Ausſchuſſes , Rechtsanwalt Straub , die

verſammelte Menge , worauf der Sekretär , Buchdrucker Gulde ,
aus einem Prachterxemplar , das ihm ſechs Jungfrauen über —

reichten , die Titel II . und IV . der Verfaſſung vorlas .

Der Zeg bewegte ſich nun in die Pfarrkirche , wo ein
feierliches Hochamt mit Te Deum gehalten und von den an
dem Feſtz uge theilnehmenden Sängern mit Chören begleitet
wurde . Nach beendigtem Gottesdienſte kehrte der Zug vor das
Rathhaus zurück , wo die Sänger das Lied : „ Freiheit , die ich
meine “ vortrugen ; nachher betrat Dekan Kuenzer den Balkon
des Dandler ' ſchen Hauſes und hielt nachſtehenden Vortrag :

FR
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„ Hochgeehrte liebe Freunde

Heute vor 25 J am 22. Auguſt 1818 , hat der Groß

herzog Karl von Baden , als damaliger Landesfürſt , unſerem Land

eine conſtitutionelle Verfaf z, als Grund - und Hauptgeſetz des

Staates gegeben
Als er im Jahr 1816d 1Volke wiederholt kannt machte , daß

er dieſes thun wolle , ſo wünſchte und hoffte er ſämmtliche

Mitglieder des deutſchen Bundes über eine unabänderliche weſent

liche Grundlage dieſer allen deutſchen Völkern zugeſicherten Einrichtung

übereinkommen möchten ; als er aber aus den Verhandlungen des

Bundestages über dieſen Gegenſtand erſehen , daß ſich der Zeitpunkt

noch nicht beſtimmt vorausſehen laſſe, in welchem die G ſtaltung der

ſtändiſchen Verfaſſung einen Gegenſtand gemeinſchaftliche Berathung

bilden dürfte , ſo ſah er ſich veranlaßt , die dem Volk geben

Zuſicherung im Jahre 1818 in Erfüllung zu ſetzen und hiebei ſeiner

innern freien und feſten Ueberzeugung zu.
folgen .

Er war unter den 34 Fürſten des deutſchen Bundes der Siebente

welcher dasjenige erfüllte , was die deutſche Bu ndesakte vom Sten

Juni 1815 , im Artikel 13, durch die Beſtimmung : „ In allen Bun

desſtaaten wird eine landſtändiſche Verfaſſung Statt finden all

deutſchen Fürſten zur Pflicht gemacht hat Und wenn wir die Ver

faſſung , welche andere deutſche Länder früher als wir erhalten haben

mit der unſerigen vergleichen und dabet daß 5 davon ſich
J D

hauptſächlich nuͤr mit der Einrichtung und dem Wirkungsk reiſe der

Landſtände befaſſen und zunächſt nur Ständeordnungen ſind , während

unſere Verfaſſung die Grundbeſtimmungen unſerer ganzen Staats
einrichtung und insb eſondere die „Ifundbeſtimmurgeg der Rechte und

Pflichten aller Staatsg ·noſſen enthält , ſo war er ſogar der zweit

deutſche Fürſt , der en onſtitutionelle Verfaſſung , im eigentlichen

Sinne des Wortes , einführt
Vor 25 Jahren ſchon hat er geth was in mehreren deutſchen

Ländern vi
ch nicht

Theil des d
erhalten hat .

Mit der Verfaſſungsurkunde hat Groß
Moules

Karl von Baden

in unſerem Lande den Grund gelegt und den Weg angebahnt zu

einem Zuſtande , 41 den das Volk uberhaupt ſchon gerechten Anſpruch

zu machen und den es insbeſondere in dem Befreiungskriege gegen

die fremde Gewaltherrſchaft mit den größten Anſtrengungen und

Aufopferungen , ſogar mit ſeinem Blute und Leben erkauft hatte ,

den es bei ſeiner mächtig voranſchreitenden Bildung und bei dem

Bewußtſein ſeiner Mündigkeit und Würdigkeit nicht mehr länger

entbehren konnte und worin es ſeinen freiern Nachbarn nicht mehr

länger zurückſtehen durfte .
Die Verfaſſung war ein Bedürfniß , eine Forderung der Zeit , im

Intereſſe des Volkes wie des Fürſten damals gleich nothwendig .

Von dieſer Anſicht und Ueberzeugung ausgehend , erklärte ſich

Großherzog Karl in ſeiner Vorrede zur Verfaſſungsurkunde alſo

Der Redner verliest die Eingangsworte . )

le Jahre ſpäter erſt geſcheh n iſt, und was der

eutſchen Volkes bis zur gegenwärtigen Stunde

Dieſe Handlung des Großherzogs Karl von Baden iſt die

Urſache des Feſttages , welcher heute in unſerm ganzen L ** gefeiert
wird ; die Feſtlichkeiten , welche heute in allen Theilen des 1815770
ſtattfinden , gelten der Erinnerung an den 22. Auguſt des Jahre

1818 ; die Freude , welche heute das Herz jedes verſtändigen und



gutdenkenden
icht, gilt

bewegt und mit lautem Jubel überall ſich
e einer conſtitutionellen Verfaſſung .

ochgeehrte , liebe Mitbürger ! und ſehet , der Himmiel
eute mit uns. Die Sonne , die uns in dieſem Jahre

zeigte , ſie ſchaut heute vom hei

Himmel glänzend ab und begünſtigt und erhöht durch ihre

nwart unſere Feſtfreude . Und wenn der Himmel ſich über

etwas freuet , ſo iſt die Sache gewiß der Freude werth . Möge der

Himmel auch ſeinen Segen dazu geben , daß unſere heutige Feſtfreude

vollkommen und dauerhaft werde .
Hochgeehrte , liebe Mitbürger ! Sie haben mich in der Eigenſchaft

als Ihr Abgeordneter zur Ständeverſammlung mit dem Aufteage
beehrt , die Feſtrede zu halten und in ihrem Namen die Freude

auszuſprechen , welche die Erinnerungen des heutigen Feſttages
in unſer Aller Herzen hervorgerufen haben . — Sie haben mir
damit einen abermaligen erfreulichen Beweis Ihres Zutrauens und
der Uebereinſtimmung unſerer politiſchen Geſinnungen und Beſtre —
bungen gegeben .

Schon der Gedanke : „ wir haben eine Verfaſſung , ein Grund⸗

und Hauptgeſetz des Staates, “ muß das Herz jedes Bürgers mit

Freude erfüllen . Der Bürger eines Verfaſſungsſtaates nimmt da
eine ſichere und würdigere Stellung ein , als der Unterthan eines
unumſchränkten monarchiſchen Staates , welcher ſich keines ſolchen
durch ein Grundgeſetz geregelten und geſicherten Zuſtandes zu erfreuen
hat . In dem Verfaſſungsſtaate ſteht ein Geſetz obenan und über
Allen ; im unumſchränkt monarchiſchen Staate ſteht der Monarch oben

und über Allen . In dieſem Staate herrſcht der Monarch unumſchränkt
und ſein Wille iſt Geſetz für ſeine Unterthanen , während er ſelbſt
unter keinem Geſetze ſteht und Niemanden verantwortlich iſt ; im Ver⸗

faſſungsſtaate herrſcht die Verfafſung , das Grund - und Hauptgeſetz
des Staates , ihm ſind alle Staatsgenoſſen , der Fürſt , wie der Bür

ger unterworfen und verantwortlich . Während dort die ganze
Staatseinrichtung und alle Verhältniſſe der Unterthanen dem unum —
ſchränkten Willen des Monarchen anheimgeſtellt ſind , ſo ſind hier

die Rechte und Pflichten des Bürgers , wie die des Fürſten und
überhaupt die ganze Staatseinrichtung durch ein Staatsgrundgeſetz
geregelt , welches der Fürſt treu und gewiſſenhaft zu halten und
halten zu laſſen eidlich verſprechen muß . Der Bürger eines Ver

faſſungsſtaates iſt alſo kein Unterthan eines unumſchränkten Herrn ;
er hängt nicht von dem Willen eines unverantwortlichen Gewalt⸗
habers ab ; ſeine Perſon und ſein Eigenthum , ſeine Freiheit und

ſeine Rechte ſind nicht den wetterwendiſchen Launen eines nach
Willkür herrſchenden Menſchen preisgegeben ; er darf nicht , wie
eine Sache , wie das Eigenthum eines Herrn behandelt werden , er
hat nicht nur Pflichten , ſondern auch Rechte , die unter demſelben
Schutze der Verfaſſung , wie die Rechte ſeines Fürſten ſtehen . Der
Bürger eines Verfaſſungsſtaates weiß , was er zu leiſten , aber auch
was er zu fordern hat ; ſeine Stellung im Staate iſt eine ſichere
und würdige Stellung .

Unſere heutige Feſtfreude gründet ſich aber nicht nur auf den
Gedanken , eine Verfaſſung zu haben , überhaupt , ſondern der heutige
Feſttag erinnert uns noch insbeſondere an unſere Verfaſſung , welche ,
wenn auch nicht geläugnet werden kann , daß ſie noch manche Mängel
hat , dennoch ſolche Beſtimmungen enthält , welche unſer Herz zur Freude
ſtimmen . Die Titel II. und IV. der Verfaſſungsurkunde , welche von

RRRR* ⏑ .
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den ſtaatsbürgerlichen und politiſchen Rechten der Badener , von der
beſonderen Zuſicherungen und von der Wirkfamkeit der Stände han
deln , ſind heute ſchon einmal von dieſer Stelle herab vorgeleſer
worden ; ich kann alſo jetzt von einer abermaligen Verleſung derſel
ben Umgang nehmen , und es wird z nſerem Zwecke hinreichen
wenn ich nur daran erinn

Unſere Verfaſſung ſtellt das Eigenthum und die perſönliche Frei
heit der Badener für Alle auf gleiche Weiſe unter ihren Schutz ; ſie
ſichert jedem Landeseinwohner den Genuß der ungeſtörten Gewiſſens
freiheit und des gleichen Schutzes in Anſehung der Art ſeiner
Gottesverehrung zu ; ſie verheißt Preßfreiheit ; ſie geſtattet die Freih
wegzuziehen ; ſie ſchafft alle Vermögenskonfis n ab; Niemand
kann gezwungen werden , ſein Eigenthum zu öffentlick cken
abzugeben , als nach Berathung und Entſcheidung des Staate
ſteriums und nach vorgängiger Entſchädigung ; ſie erklärt alle Grund
laſten und Dienſtpflichten und alle ar der enen Leibeigen⸗
ſchaft herrührenden Abgaben für ablösbar , ſie ſpricht ſich für, die
Unantaſtbarkeit des Eigenthums d Kirchen Schul⸗ und Armen⸗
ſtiftungen und der Dotationen der beiden Landesuniverſitäten aus
und will , daß die vom Staate gegen feine Gläubiger üt
Verbindlichkeit unverletzbar ſein ſoll. Sie huldigt dem G 65
derGleichheit ' aller Bürger in Anſehung ihrer ſtaatsbürgerlichen und
politiſchen Rechte und Pflichten ſowohl , als in Anſehung des Rechts⸗
ſchutzes . Sie erklärt , daß die ſtaatsbürgerlichen Rechte der Badener
in jeder Hinſicht , wo die Verfaſſung nicht namentlich und ausdrück
lich eine Ausnahme begründet , gleich ſeien ; ſie giebt den drei chriſt⸗
lichen Religionstbeilen die gleichen politiſchen Rechte und allen
Staatsbürgern elche zu dieſen Confeſſionen ſich bekennen , gleick
Anſprüche zu allen Civ und Militärſtellen und Kirchenämtern
ſie verlangt , daß alle Bad ohne Unterſchied allen öffentlichen
Laſten beitragen , und lärt alle Befreiungen von d und
indirecten Abgaben für aufgehoben . Unterſchied in der Gebu
der Religion ſoll keine Ausnahme von der Militärdienſtpflicht
begründen , nur allein die ſtandesherrlichen Familien ſollen nach
Maßgabe der Bundesakte davon befreit ſein . Alle Erkenntniſſe in
bürgerlichen Rechtsſachen müſſen von den ordentlichen Gerichten
ausgehen , ſelbſt der Großherzogliche Fiscus ' iſt mit ſeinen privat
rechtlichen Streitigkeiten an dieſe Gerichte gewieſen ; Niemand darf
in Criminalfachen ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden ; Nie
mand kann anders , als in geſetzlicher verhaftet werden ; Nie
mand darf länger als zweimalvierundzwe Stunden im Gefängniß
feſtgehalten werden , ohne über den Grund ſeiner Verhaftung
nommen zu ſein . Der Großherzog kann erkannte Strafen nu
mildern oder ganz nachlaſſen , aber nicht ſchärfen ; dieee chte ſollen
unabhängig ſein ; die Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener werden
durch die Verfaſſung gewährleiſtet und die Großherzogl . Staatsminiſter
und ſämmtliche Staatsdiener ſind für die genaue Befolgung der Ver
faſſung verantwortlich gemacht .

Hochgeehrte , liebe Mitbürger ! Vergleichen Sie nun dieſe Beſtim
mungen unſerer Verfaſſung mit den natürlichen Menſchenrechten .
mit dem , was jeder Menſch , der zum Bewußtſein ſeiner Würde ulid
Beſtimmung gelangt iſt und ſeinen Werth fühlt , von der Staäts
geſellſchaft fordern muß . Freiheit , Gleichheit und Sicherheit heißen
die Urrechte , auf welche jeder Menſch von Natur aus gerechten An
ſpruch zu machen hat . Freiheit der Perſon und des Eigenthüms



349

Freiheit des Gewiſſens und der Gottesverehrung , Freiheit der Ge—
danken und Meinungsäußerungen und Freiheit in der Wahl ſeines
Berufes und Wohnortes . Alles dieſes nur in ſofern geſetzlich beſchränkt ,
als es der Schutz der Freiheit der übrizen Mitbürger nothwendig
macht . Gleichheit der ſtaatsbuͤrgerlichen und politiſchen Rechte , gleiche
Anſprüche auf den Schutz der Gewiſſens - und Rel gionsfreiheit , der
Gedanken - und Meinungsäußerung , gleiche Anſprüche auf Staats
dienſte , gleiche Anſprüche auf Rechtsſchutz und gleiche Behandlung
in Betreff der Leiſtungen und Pflichten gegen den Staat , endlich
Sicherheit für Perſon , Eigenthum und Rechte . Das iſt es , was
jeder auf Gerechtigkeit gebaute Staat den Bürgern gewähren muß .
Damit ſtimmen nun unſere Verfaſſungsgrundſätze in den weſentlichſten
punkten überein und wenn einzelne derſelben z. B. Preßfreiheit ,Verantwortlichkeit der Miniſter , bis jetzt noch nicht ins Leben getretenſind , oder wenn bei andern z. B. Unabhängigkeit der Gerichte , die —

jenigen Einrichtungen noch nicht getroffen ſind , welche zu ihrer völli⸗
gen Verwirklichung nothwendig ſind , ſo haben wir doch das ver —
faſſung hige Recht , ihre Verwirklichung zu fordern und unſerer

g, durch Mittel , welche uns die Verfaſſung dazu an die Hand
gibt , Nachdruck zu geben . Wenn auch zur Zeit überhaupt noch
Manches zu wünſchen übrig bleibt , ſo hat uns die Verfaſſung in
ihrer natürlichen und folgerichtigen Entwicklung das Mittel gegeben
zur geſetzlichen Verbeſſerung unſerer Zuſtände und zur endlichen voll —
ſtändigen Erlangung aller natürlichen Menſchenrechte für alle Staats⸗genoſſen ohne Unterſchied . Dieſe Vergleichung de Beſtimmungen
unſer Verfaſſung mit den natürlichen Menſchenrechten gibt uns
alſo ebenfalls chte Urſache , uns am heutigen Tage über unſere
Verfaſſung zu freuen .

Wenn unſere Verfaſſung überdieß noch ſolche Beſtimmungen eat —
hält , welche dem Volk das Recht der Mitwirkung bei der Ausübung
der Staatsgewalt geben ; wenn unſere Verfaſſung feſtſetzt , daß ohne
Zuſtimmung der Stände keine Auflage ausgeſchrieben und erhoben
werden darf , wenn ſie ferner verlangt , daß dem Volke Rechenſchaft
gegeben werden müſſe , ſowohl darüber , wozu die geforderten Gelder
verwendet werden wollen , als auch darüber , wozu die empfangenen
Gelder verwendet worden ft

und daß dieſe Gelder zu keinem
andern , als zu dem von den Ständen bewilligten Zwecke verwendet
werden dürfen ; wenn nach ihren drücklichen Beſtimmungen ohne
Zuſtimmung der Stände kein Anlehen gültig gemacht und keine
Domaine , kein Staatsgut veräußert werden darf ; wenn in Beziehung
auf die Geſetzgebung die Verfaſſungsurrunde zu allen neuen Landes —
geſetzen , welche die Freiheit der Perſonen oder das Eigenthum der
Staatsangehörigen betreffen ſowohl , als zur Abänderung oder authen —
tiſchen Erklärung der ſchon beſtehenden Geſetze und insbeſondere zu
Ergänzungen , Erläuterungen und Abänderungen der Verfaſſungs⸗urkunde die Zuſtimmung der Stände fordert ; wenn ſie endlich die
Miniſter und ſämmtliche Staatsdiener für die genaue Befolgung der
Verfaſſung verantwortlich macht und den Staͤnden das Recht gibt ,
die Miniſter und die Mitglieder der oberſten Staatsbehörden wegen
Verletzung der Verfaſſung oder anerkannt verfaſſungsmäßiger Rechte
förmlich anzuklagen , ſo gibt ſie damit dem Volke das Mittel , ſeine
Rechte gegen alle Angriffe und Gefährdungen zu ſchützen , dem Miß —
brauche der Staatsgewalt zu begegnen , Schaden und Nachtheile vom
Lande abzuwenden und den Nutzen und Vortheil deſſelben zu beför⸗
dern und überhaupt daſſelbe einem vollkommeneren Zuſtande entgegen

Forderung
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zu führen . Sie ertheilt damit dem Volke ſolche Rechte , welche

daſſelbe hoch über alle jene Völker ſtellen , welche auf die Geſetzgebung
t

den der

etze geben
entweder keinen Einfluß oder nur den der Bitte und höchſtens

Mitberathung haben , die ſich ſelbſt gegen ihren Willen Geſ

und nehmen laſſen müſſen , wo den Herrſch nichts hindert , was

immer für Verfügungen über die Perſonen , das Eigenthum und die

Rechte ſeiner Uuterthanen zu treffen , wo dem Volke weder Einſicht

in , noch Rechenſchaft über den Staatshaus alt geſtattet wird , wo

keine Verantwortlichkeit gegenüber dem Volke beſteht , wo, um es

kurz , aber allgemein verſtändlich zu ſagen , wo das Volk nur gehor

chen und bezaͤhlen darf .
Laſſen wir uns , hochverehrte , liebe Mitbürger , nicht täuſchen

durch die Einwendung , daß auch in unumſchränkt monarchiſchen Län⸗

dern eine gute Geſetzgebung und ein wohlgeregelter Staats shalt

zu finden ſei, daß dort für Freiheit , Gleichheit und Sicherheit der

Unterthanen ſo vieles geſchehe , als in conſtitutionellen Staaten , und

daß überhaupt die dortigen Regierungen den beſten Willen haben ,

das Wohl des Volkes zu befördern . Wenn wir die ugeben und darin

den Beweis finden , daß man auch dort die Bedürfniſſe und Forderun
demerken ,

nn

gen der neuen Zeit anerkennt , ſo müſſen wir doch dagegen

daß ſelbſt in dieſem Falle doch noch ein ßer Unterſchied zw un

ſerm Zuſtande und jenem in unumſchränkt monarchiſchen Staaten iſt ;

was dort lediglich von dem freien Willen des Fürſten abhängt , das iſt

uns durch die Landesverfaſſung zugeſichert , und was dort die Unter

thanen als Gnade empfangen , das haben wir als Recht zu fordern .

Dieſes Recht der Mitwirkung bei der Ausübung der Staats

gewalt , welches uns unſere Verfaſſung verleiht , iſt für uns ein neuer

und hochwichtiger Grund zur heutigen Feſtfreude
über die Früchte

Wir dürfen und ſollen uns am heu
t tzt getragen

freuen , welche die Verfaſſung ſei

hat . Wenn mancher Freund der Freiheit nicht o inniges Bedauern

heute auch an die mannichfaltigen Hinderniſſe enkt, welche der

Verwirklichung und Entwickelung der Verfaſſung im Wege ſtanden

und entgegengeſtellt wurden , wenn er von der ſeit 25 Jahren beſtehen

den Verfaſſung mehrere und größere Früchte erwartet hat , ſo darf

er nicht vergeſſen , daß in der Regel die Wirkſamkeit jeder Verfaſſung

immer mit der politiſchen Mündigkeit und Würdigkeit des Volkes

gleichen Schritt hält . Wir wollen bei Allem , was wir noch vermiſſen ,

das Gute , das wir der Verfaſſung zu verdanken haben , nicht über

ſehen . Sie hat wirklich ſchon Früchte , ſehr erfreuliche Früchte getra —

gen . Ich erinnere vor allem Andern an das Gemeindegeſetz , wodurch

den Gemeinden nicht nur die gebührende Selbſtſtändigkeit und Frei

heit , ſondern auch das vorzüglichſte Mittel zur Weckung und Entwicke

ſung des conſtitutionellen Geiſtes in den Bürgern , und zur feſteſten

und wirkſamſten Grundlage eines conſtitutionellen Staatslebens gege —

ben wurde . Ich erinnere noch an die Geſetze , wodurch die alten

Grundlaſten und Dienſtpflichten z. B. die Zehntlaſten und Frohn

pflichten und andere alte Abgaben entweder wirklich ſchon aufgeho

ben oder deren Aufhebung eingeleitet wurde . Ich erinnere auch an

die Ordnung in unſerm Staatshaushalt und an die öffentliche Rechen⸗

ſchaft , die darüber abgelegt wird , und verweiſe Sie , da eine voll⸗

ſtändige Aufzählung der Geſetze und Einrichtungen hier zu weitläufig

wäre , überdies noch an unſere Staats - und Regierungsblätter , woraus

Sie ſich von Allem dem , was ſeit der Einführung der Verfaſſung

durch dieſelbe Gutes geſchehen iſt vollſtändig unterrichten können .
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Das , was geſchehen iſt , gewährt jedenfalls uns Allen die Ueber —
zeugung , daß unſere Verfaſſung , zumal wenn ſie in ihrem ganzen
Umfange eine Wahrheit geworden iſt , und von jedem Staatsgenoſſen
aufrichtig geliebt und heilig gehalten wird , eine reiche Quelle des
Segens für unſer Vaterland iſt , und daß uns der Gedanke an ihren
Beſitz mit wahrer und großer Freude erfüllen muß .

Wenn wir alſo am heutigen Tage , der uns an unſern Ver —
faſſungszuſtand , an unſere koſtbaren verfaſſungsmäßigen Rechte und
an die ſegensreichen Früchte der Verfaſſung erinnert , ein Freudenfeſt
feiern , ſo haben wir dazu die wohlbegründete gerechte Urſache .

Unſere Feſtfreude ſoll aber vollkommen und dauerhaft ſein . Daß
ſie dieſes werde , dazu können und müſſen vorzugsweiſe wir , hoch⸗
verehrte , liebe Mitbürger das Nöthige thun .

Vor allem iſt die Bekanntſchaft mit der Verfaſſung nothwendig .
Jeder Bürger muß die Verfaſſung in allen ihren Beſtandtheilen und
Beſtimmungen kennen ; er muß insbeſondere wiſſen , welches ſeine
verfaſſungsmäßigen Pflichten und Rechte ſind . Wer ſeine Rechte nicht
kennt , der hat keine Rechte ; er iſt mit ſeinen ihm unbekannten Rechten
lediglich der Willkühr Anderer üͤberlaſſen . Die Verfaſſung muß alſo
ein allgemeines Leſebuch für das ganze Volk ſein ; in jeder Haus⸗
haltung muß man dieſes Buch finden können ; Väter und Mütter
müſſen ihre Kinder ſchon damit bekannt machen ; kurz die Kenntniß
der Verfaſſung muß mit jedem Staatsgenoſſen aufwachſen , und ihn
in allen bürgerlichen Lebensverhältniſſen begleiten . Je mehr wir ſie
kennen , je inniger wir mit ihr vertraut werden , deſto mehr wird
ſie unſere Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen , deſto lebhafteren Antheil
werden wir an ihr nehmen und deſto kräftiger überall für ſie auf
treten , wo es gilt , ſie ins Leben einzuführen , oder ſie zu ſchützen
und zu ſchirmen . Und wo in einem Volke eine ſolche Bekanntſchaft
mit der Landesverfaſſung vorhanden iſt , da kann man in ſchlimmen
Zeiten wohl den geſchriebenen Buchſtaben der Verfaſſung vertilgen ,
nimmer aber die Verfaſſung ſelbſt , welche in das Gedächtniß jedes
Bürgers eingeprägt iſt , und als mündliche Ueberlieferung von den
Vätern auf die Söhne übergeht .

Mit dieſer Bekanntſchaft mit der Verfaſſung muß nothwendig
auch die Bekanntſchaft mit Allem , was mit der Verfaſſung zuſammen —
hängt , verbunden werden . In einem Verfaſſungsſtaate nimmt jeder
Bürger Antheil an Allem , was im Staate vorgeht , beſonders aber
an den Verhandlungen der Ständeverſammlungen . Er nimmt Kenntniß
von allen Geſetzen und Verordnungen und von allen Einrichtungen , die
im Staate getroffen werden , und es gehört zu ſein Vergnügungen
in freien Stunden ſich mit ſeinen Mitbürgern darüber zu beſprechen .

Wenn unſere Feſtfreude vollkommen und dauerhaft werden ſoll ,
ſo müſſen wir ferner die Rechte , welche uns die Verfaſſung gibt ,
auch ausüben und auf keinerlei Weiſe uns den Pflichten zu entziehen
ſuchen , welche daraus für uns hervorgehen . Wer Rechte hat und
ſie nicht ausübt , der läuft Gefahr , ſie zu verlieren ; darum muß ,
wer feine Rechte bewahren will , wenn auch kein anderer Grund ihn
zur Ausübung derſelben veranlaßt , ſie ſchon deswegen ausüben . Wir
müſſen aber nicht nur diejenigen Rechte ausüben , welche unmittel —
bar unſer perſönliches Intereſſe berühren , ſondern auch und noch
vielmehr jene Rechte , welche das Intereſſe der ganzen Staatsgeſell —
ſchaft betreffen . Gegen dieſe Rechte gleichgültig ſein , weil ſie nicht
in unmittelbarer Verbindung mit unſeren perſönlichen Intereſſen
ſtehen , wäre das Gefährlichſte , was der Bürger thun könnte . Das
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perſönliche Intereſſe jedes Einzelnen hängt vom Intereſſe der Geſammt
heit ab. Darum müſſen im Staatsleben , Alle für Einen , und Jeder
für Alle ſtehen ; wer dieſes nicht thut und gegen das allgemeine

Intereſſe gleichgültig iſt , der ſetzt dadurch auch ſein perſonliches

Intereſſe der Gefahr a 8 hat von jeher dem Bürger mehr
geſchadet , als die Glei eit gegen die Recht welche das

Intereſſe der ganzen Staatse llſchaft betreffen .
Unter dieſe Rechte gehören befonders jene , welche zur Aufrecht

haltung und Beſchirmung der Verfaſſung und zur Beförderung und

Befeſtigung des conſtitutionellen Lebens dienen s Wahlrecht
und das Petitionsrecht , welche verfaſſungsmäf del zürger ul
res Landes zuſtehen , ſind ſolche Rechte . Ihre fleißige , ſelbſtſtändige
und verſtändige Ausübung iſt beſonders nothwendig , wenn unſere

Feſtfreude vollkommen und dauerhaft ſein ſoll. Die wichtigſten
rechte werden in unſerm Lande von der Ständeverſammlung aus

geübt Jeder Bezirk des Landes ſendet ſeine Abgeordneten in die

ſelbe . Die Abgeordneten werden von öen Wahlmännern und dieſe

von den Urwählern , d. i. von ſämmtlichen Staatsbürgern erwählt .
Von den Urwählern geht alſo die Wahl aus , und von ihnen hängt
die Wahl der Wahlmänner und durch di die Wahl der Abgeord

neten , und ſomit die Zuſammenſetzung der Ständeverſammlung ab
Wählen ſie verfaſſungstreue , einſichtsvolle und gutgeſinnt
männer , ſo werden dieſe auch verfaſſungstreue , einſich und gut⸗

geſinnte Abgeordnete wählen , und es wird eine gute Ständeverſamm
lung zu Stande kommen . Das Wahlrecht der Urwähler iſt ſomi
ein wichtiges und folgereiches Recht . Der Großherzog Ludwig von

Baden , unſer voriger Landesfürſt , der die erſte Ständeverſammlung
zuſammenberufen , und die Wahlen dazu angeordnet hat, bezeichnet

in dem Crlaß vom die A ordnung

bekannt machen ließ, das Wa t s dasjen Recht
Ausübung der Bürger das Zeugniß ſeiner Reif i räſel

tative Verfaſſung ablegt , und verlangt
übung deſſelben rege Theilnahme an den Wahlhandlungen von Seiter

der Staatsbürger , die dabei mitzuwirken berufen ſind, würdevolle

Ruhe und Ordnung bei dem Vollzug , und eine verſtändige , umſichtige

Auswahl von Männern , die , ausgezeichnet durch bürgerliche Tugen⸗

den , Kenntniſſe und Erfahrungen , den hohen und ſchönen , aber

ſchweren Pflichten eines Abgeordneten gewachſen ſind . Wo die Wä

ler dieſer Forderung entſprechen , da kann allerdings nur eine gute

Wahl zu Stande kommen Wenn aber die Wähler , Urwähler ſowohl ,
als Wahlmänner und beſonders die Letztern bei dem Wahlgeſchaͤfte

nicht von dem Gedanken ausgehen , nach ihrem beſten Wiſſen und

Gewiſſen einen verfaſſungstreuen und freimüthigen N 6

len , ſondern daſſelbe entweder mit Gleichgültigke ln , oder

dabei allerlei andere Rückſichten haben , und ſich durch die Erwartung

perſönlicher oder örtlicher Vortheile , oder durch die Furcht vor ſolchen

Nachtheilen , durch Verſprechungen und Drohungen beſtimmen laſſen ,

ſo wird die Folge davon ſein , daß Männer als Abgeordnete in die

Ständeverſammlung kommen werden , w entweder keine Freunde

der Verfaſſung ſind , oder welche wegen ihrer abhängigen und unſelbſt —

ſtändigen Stellung ihrer Ueberzeugung nicht folgen dürfen , oder

welche nicht des Landes Wohl und Beſtes , ſondern nur Privatvor
theile ſuchen , oder welche endlich ſo wenig Verſtand und Willens —

kraft haben , daß ſie leicht zu Allem mißbraucht werden können . Und

wenn ſodann eine ſolche Ständeverſammlung nicht der Erwartung

Dez 1818 N

Beweis der guten

11



des Volkes entſpricht , wenn die verfaſſungsmäßigen Rechte des Vol
kes nicht von ihr geſchützt werden , wenn ſie ſogar verfaſſungswidrige
Maßregeln begünſtigt uud unterſtützt , wenn durch ſie das allgemeine
Wohl und Beſte des Landes nicht nur nicht befördert witd , ſondern
durch ſie ſogar Noth leiden muß , ſo iſt dieſes die Folge von einer
ſchlechten Ausübung des Wahlrechts . Solche Wähler ſind es nicht
werth , eine Verfaſſung zu haben , und ein ſolches Volk darf ſich auch
über das Unrecht , das ihm widerfährt , nicht beklagen , weil es
daſſelbe durch Vernachläſſigung und Mißbrauch ſeines Wahlrechts
ſelbſt verſchuldet hat .

Das Petitionsrecht , welches die Verfaſſung dem Bürger einräumt ,
und an deſſen voller Ausübung , einzeln oder mit andern Mitbürgern
verbunden , ihn Niemand ohne Verfaſſungsverletzung hindern darf ,
dieſes iſt das verfaſſungsmäßige Mittel , wodurch er ſeine Anſichten ,
Wünſche und Beſchwerden , und zwar nicht nur in perſönlichen An⸗
gele genheiten und im Intereſſe von einzelnen Orten und Bezirken ,

öndern auch in Sachen , die das ganze Land betreffen , an die Stände⸗
verſammlung bringen kann . Durch die Ausübung dieſes Rechts tritt
das Volk mit der Ständeverſammlung in Verbindung . Dadurch
wird die Ständeverſammlung mit den Wünſchen und Beſchwerden
des Landes und mit der öffentlichen Meinung bekannt gemacht , und
darin finden auch ihre zeit - und ſachgemäßen Anträge die eigentliche
und nachdrücklichſte Unterſtützung .

Das Wahlrecht und das Petitionsrecht ſind wichtige und erfolg⸗
reiche und darum ſehr koſtbare Rechte . Durch diefleißige , ſelbſtſtändige
und ve ige Ausübung derſelben kann jeder Bürger ſeine warme
und gewiſſenhafte Theilnahme an der Verfaſſung beurkunden und
bethätigen und dadurch das Meiſte dazu beitragen , daß unſere Feſt⸗
freude vollkommen und dauerhaft werde .

Die Feſtfreude wird aber alsdann erſt recht vollkommen und
dauerhaft ſein , wenn wir für unſere Verfaſſung jene Sicherheit voll
ſtändig erhalten haben werden , welche zur Verwirklichung , Aufrecht
haltung und folgerichtigen Ausbildung derſelben unter allen Verhält
niſſen genügend iſt. Die Mittel , welche uns dieſe Sicherheit geben
ſollen , ſind : die Beſchwörung der Verfaſſungsurkunde durch den
Landesfürſten , womit er feierlich verſpricht , die Verfaſſung treulich
und gewiſſenhaft zu halten und halten zu laſſen ; die Verantwortlichkeit
der Miniſter und Mitglieder der oberſten Staatsbehörden ; das Recht ,
dieſelben wegen Verletzung der Verfaſſung Reranerkannt verfaſſungs⸗
mäßiger Rechte förmlich a1laiihen und der conſtitutionelle Geiſt
des Volkes .

Wenn das Volk einmal recht weiß , was eine Verfaſſung und
was conſtitutionelles Leben iſt , weil es die Wohlthaten einer guten
Verfaſſung erfahren und den Werth eines verfaſſungsmäßigen Zu⸗
ſtandes ſchätzen gelernt hat , wenn es einmal dieſen Zuſtand und
die Verfaſſung , welcher es dieſen Zuſtand zu verdanken hat , lieb
gewonnen hat , und wenn es ihm zum Bedürfniß geworden iſt , ſich
mit der Verfaſſung und mit Allem , was damit zuſammenhängt , recht
vertraut zu machen und an Allem , was die Verfaſſung und das
conſtitutionelle Leben betrifft , warmen und thätigen Antheil zu neh⸗
men, wenn es ſich einmal in die Verfaſſung recht hineingelebt hat ,
wenn die Grundſätze des conſtitutionellen nde in ſeinem Herzen
Wurzeln geſchlagen haben , bei ihm in Fleiſch undBlut übergegangen
ſind , und ſich durch Geſinnung und Oladlützen in allen Lebensver⸗
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hältniſſen
tſt, und ſick
nit ſeinen

das nur
dann hat d
dieſem iſt

üßer wenn
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alſo , hochgeehrte , liebe Mitbürger ! des ſitzes einer Verfaſſung
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geben hat, freuen wir uns am heutigen Tage , dem wir
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abſchaut , fortan über ihr ruhen , daß ſie unerſchütterlich
und zum allgemeinen Wohl und Beſten des ganzen Landes
hr gedeihen möge Dieſes iſt unſer aller herzlichſter

1U

5

arum chgeehrte, li Mitburger ! mit Herz
und Mund ein nn ich rufe Unſ Verfaſſung

A* 6 ＋ ＋ 1 * * N „＋ 1auſendſtimmiges ch auf da en der Verfaſſi

folgte die

trage .
außerhalb
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ſem klar , kräftig und eind geſprochenen Vor
Der Zug begab ſich nu das Badwirthshaus

der Stadt , wo ſich gegen 300 Gäſte zum Feſtmahle
lten . Muſik und Geſang verherrlichten das Feſt
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und eine Reihe von Toaſten , von einer bekränzten Rednerbühne
herab aus

innigen Geiſt der Verſammlung
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